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Ärtegögericftt fetbft jur neuen Beurtftet«
tung jurücfgefanbt werbe;

h. wenn bergall »om^rtegögertcftte felbft
atö ein grober geftter (§. 161) ober alö
ein Berbrecften bejeieftnet worben ift.
©rtfteitt ber Stegterungöratft bie ©e*
neftmtgung ntcftt, cafftrt er »ielmeftr
baö Urtftett, fo werbe ein außerorbent*
licfteö Ärtegögericftt niebergefegt, an
»etefteö bie Brojebur jur neuen Beur*
tftetluna gefanbt »erbe, ©egen baö Ur*
tfteit btefeö außerorbentlicften $riegö«
?ertchteöfteftebann bemStegierungöratfte
ein ©affationörecftt meftr ju; bagegen

habe baö beftänbige Äriegögericftt baö
Stecftt, ju begeftren, baß ein jweiteö
Äriegögericbt niebergefegt »erbe, bef«
fen Sluöfprud) unöermeibltcft (baö Be
gnabigungöreeftt »orbeftalten) reefttö*
fräfttg »erbe.

Sie genannte ©eneftmigung bürfe
aber ber Stegterungöratft nt'cftt »er»ei*
gern, »enn baö Ärtegögericftt ben galt
alö einen geringen geftter bejeieftnet unb
beftraft ftat. (§. 160.)

3cft glaube auf biefe SBeife »erben am ffcher*
ften fo»oftt bie ©efaftren eineö ungerechten Urtfteitö,
»etefte »egen ber menfcftlicften Un»ollfommenfteit aueft
bei bem beften ©erieftt nieftt ganj entfernt »erben
fönnen, unb gegen »etdje im bürgerlicften (bem
milttärtfcften entgegengefegten) Stecftte bie »erfeftie*
benen 3nft<*ttjen ein inttfömittel gewäftren folten,
atö bte ©efaftren ber »ittfüftrlicften ©inmifchung ber
erecuti»en ©emalt in bie ricftterlicfte »ermieben.

See retotbirte (Jnttourf etnee eibgenöffifeben
SJUlttuttoerfaffung.

3»it rafeften Schritten rücft bie Reit heran, »o
bte ftofte Sagfagung über eineö Unferer wiefttigften
Stattonatinftitute, bie Organifation unfereö Bunbeö«
fteereö, entfefteibenbe unb fofgenreiefte Befcfjfüffe
faffen wirb. SBoftl bürftett bafter bie bicßjäftri*
<jen Berftanblungeu ju ben intereffantern unb
»iefttigem gejäftlt »erben, »enn bie Beratftung
biefeö neuen SHilitärgefegeö, baö »iefttiger ift
alö alle übrigen 50 Slrtifel beö Sraftanbencircu«
tarö jufammen, mit bem hoben Sntereffe unb ber
ernften SBürbigung ftattftnbet, bte eö »erbient. —
Borjügltcft notb»enbig ift, baß biejenigen ©antone
mit feftem SBitten unb mit ©nergie jufammenftaffen unb
jebe ffet'nlicfte Stücfftcftt bem allgemeinen Beften op*
fern, bie baö Bebürfniß bei gortfeftreitenö in biefer

Slngelegenfteit erfannt ftaben; iftre Harmonie, iftr
großartiger Sinn möcftte »oftl am meiften »ermögen,
baß einjelne abwet'cftenbe unb entgegengefegte ©tim*
men unter ben anbern ©antonen ber ©aefte gewon*
nen »ürben. — ©inb ja boeft gerabe biejenigen
©antone am meiften »on ber Stotftmenbigfeit einer
neuen fräftt'gen 3»ititärorgantfation überjeugt unb
bereit, neue Bfficftten ju übemeftmen, bie bereitö
bie großem Opfer bringen, unb benen bureft biefe
neue Organifation noeft »eitere auferlegt werben
folten.

Ser »on ber eibgenöffifeften 3»ilttäraufftdjtöbe*
ftörbe reiftieft überbaeftte unb woftl auögearbeitete
©ntwurf »urbe nebft bem intereffanten Beridjt bar*
über im »origen Saftre ber ft. Sagfagung »orgelegt,
»on biefer aber ben ©tänben jur Brüfung über*
wiefen.

Bon 16 ©tänben langten nun feitfter tfteilö
feftr jweefmäßige unb richtige Bemerfungen, tfteilö
minber »efentlicfte Bericfttigungen unb Stebaftionö«
»erbefferungen ein. ©inige ©tänbe maeftten aber
©inmenbungen gegen jebe iftnen neu jugefeftiebene
BSaffengattung ober gegen bie ©rftöftnng beö gegen*
»artigen Beftanbeö ber ©ompagnien; anbere erflär*
ten gerabeju, feinen Slntfteil an ben Berftanblungen
neftmen ju »ölten.

Sie 3»ititäraufftcfttöbeftörbe unterjog fTcft noeft
einmal mit unöerbroffenem gleiße unb unermüblicftem
©t'fer ber fo feftwierigen Slrbeit, ben ©ntwurf mit mög*
lieftfter BerücffTcfttigung ber eingelangten Bemerfun*
gen umjuänbern unb naeft benfelben ju mobifteiren.
©ö ift aber unzweifelhaft, baß ber ©ntwurf bureft
biefeö SKobiffciren bebeutenb an innerem SBertfte
unb tüchtigem ©eftalte »erloren ftat, obfcfton bte
Sit. StufjTcftröbeftörbe baö ©nte unb 3*»ecfmäßt'ge
faft überall im re»ibirten ©ntwurf feftjuftalten ge*
fueftt ftat.

Siefer neu umgearbeitete ©ntwurf, »on einem
trefflichen Berichte begleitet, fofl nun ber Sagfagung
jnr beftnitiöen Slnnabme ober Berwerfung tn Äur*
jem »orgelegt Werben. Sa woftl bie wenigften un*
ferer Sefer je in beffen Bcftg fommen mögen, ob*

fefton berfelbe für jeben ©cftwet'jerofftjier »on ft&dj*
(lern 3ntereffe fepn muß, fo tfteiten wir benfelben
nad) feinen ^auptabfdjnitten mit einigen Bemerfun*
gen über ben ©ntwurf mit. —

95 e r i ctj t
ju bem »on ber SfMitä'raufftcfttöbeftörbe in iftrer
grüftlingöftgung »on 1835 umgearbeiteten (Entwurf
einer rebibirten eibgenöffifeften a»ititä'rorganifation.

Ueber ben »on ber unterjeieftneten Beftörbe, in
ber ©igenfeftaft alö öerorbneten Ste»iftonöfommiffion,
mit Bericftt »om 27. Bracftmonat »origen Saftreö
eingereieftten ©ntwurf einer reöibirtcn eibgenöffifeften
3»ilitärorganifation finb auf bie, jufolge Befcftlnffeö
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Kriegsgericht selbst zur neuen Beurtheilung

zurückgesandt werde;
d. wenn der Fall vom Kriegsgerichte selbst

als ein grober Fehler (S. 161) oder als
ein Verbrechen bezeichnet worden ist.
Ertheilt der Regierungsrath die
Genehmigung nicht, cassirt er vielmehr
das Urtheil, so werde ein außerordentliches

Kriegsgericht niedergesetzt, an
welches die Prozedur zur neuen
Beurtheilung gesandt werde. Gegen das
Urtheil dieses außerordentlichen
Kriegsgerichtes stehe dann dem Regierungsrath e

kein Cassationsrecht mehr zu; dagegen
babe das beständige Kriegsgericht das
Recht, zu begehren, daß ein zweites
Kriegsgericht niedergesetzt werde, dessen

Ausspruch unvermeidlich (das Be
gnadigungsrecht vorbehalten)
rechtskräftig werde.

Die genannte Genehmigung dürfe
aber der Regierungsrath nicht verweigern,

wenn das Kriegsgericht den Fall
als einen geringen Fehler bezeich net und
bestraft hat. (§. 160.)

Ach glaube auf diese Weise werden am sichersten

sowohl die Gefahren eines ungerechten Urtheils,
welche wegen der menschlichen UnVollkommenheit auch
bei dem besten Gericht nicht ganz entfernt werden
können, und gegen welche im bürgerlichen (dem
militärischen entgegengesetzten) Rechte die verschiedenen

Instanzen ein Hülfsmittel gewähren sollen,
als die Gefahren der willkührllchen Einmischung der
executive» Gewalt in die richterliche vermieden.

Der revidirte Entwurf einer eidgenössischen

Militärverfassung.

Mit raschen Schritten rückt die Zeit heran, wo
die hohe Tagsatzung über eines Unserer wichtigsten
Nationalinstitute, die Organisation unseres Bundesheeres,

entscheidende nnd folgenreiche Beschlüsse
fassen wird. Wohl dürften daher die dießjähri«
gen Verhandlungen zu den interessanter» und
wichtigern gezählt werden, wenn die Berathung
dieses neuen Militärgesetzes, das wichtiger ist
als alle übrigen 50 Artikel des Traktandencircn-
lars zusammen, mit dem hohen Interesse und der
ernsten Würdigung stattfindet, die es verdient. —
Vorzüglich nothwendig ist, daß diejenigen Cantone
mit festem Willen und mit Energie zusammenhalten und
jede kleinliche Rücksicht dem allgemeinen Besten
opfern, die das Bedürfniß des Fortschreitens in dieser

Angelegenheit erkannt haben; ihre Harmonie, ihr
großartiger Sinn möchte wohl am meisten vermögen,
daß einzelne abweichende und entgegengesetzte Stimmen

unter den andern Cantonen der Sache gewonnen
würden. — Sind ja doch gerade diejenigen

Cantone am meisten von der Nothwendigkeit einer
neuen kräftigen Militärorganisation überzeugt und
bereit, neue Pflichten zu übernehmen, die bereits
die größern Opfer bringen, und denen durch diese
neue Organisation noch weitere auferlegt werden
sollen.

Der von der eidgenössischen Mi'litäraufsichtsbe-
hörde reiflich überdachte und wohl ausgearbeitete
Entwurf wurde nebst dem interessanten Bericht
darüber im vorigen Jahre der h. Tagsatzung vorgelegt,
von dieser aber den Ständen zur Prüfung
überwiesen.

Von 16 Ständen langten nun seither theils
sehr zweckmäßige und richtige Bemerkungen, theils
minder wesentliche Berichtigungen und Redaktions-
Verbesserungen ein. Einige Stände machten aber
Einwendungen gegen jede ihnen neu zugeschiedene

Waffengattung oder gegen die Erhöhung des
gegenwärtigen Bestandes der Compagnien; andere erklärten

geradezu, keinen Antheil an den Verhandlungen
nehmen zu wollen.

Die Ml'll'täraufsichtsbehörde unterzog sich noch
einmal mit unverdrossenem Fleiße und unermüdlichem
Eifer berso schwierigen Arbeit, den Entwurf mit
möglichster Berücksichtigung der eingelangten Bemerkungen

umzuändern und nach denselben zu modificiren.
Es ist aber unzweifelhaft, daß der Entwurf durch
dieses Modificiren bedeutend an innerem Werthe
und tüchtigem Gehalte verloren hat, obschon die
Tit. Aufsichtsbehörde das Gute und Zweckmäßige
fast überall im revidirten Entwurf festzuhalten
gesucht hat.

Dieser neu umgearbeitete Entwurf, von einem
trefflichen Berichte begleitet, soll nun der Tagsatzung
znr definitiven Annahme oder Verwerfung in Kurzem

vorgelegt werden. Da wohl die wenigsten
unserer Leser je in dessen Besitz kommen mögen,
obschon derselbe für jeden Schweizerossizier von höchstem

Interesse seyn muß, so theilen wir denselben
nach seinen Hauptabschnitten mit einigen Bemerkum
gen über den Entwurf mit. —

Bericht
zu dem von der Militäraufsichtsbehörde in ihrer
Frühlingssitzung von 1835 umgearbeiteten Entwurf
einer revidirten eidgenössischen Militärorganisation.

Ueber den von der unterzeichneten Behörde, in
der Eigenschaft als verordneten Revisionskommission,
mit Bericht vom 27. Brachmonat vorigen Jahres
eingereichten Entwurf einer revidirten eidgenössischen

Militärorganisation sind auf die, zufolge Beschlusses
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ber &. Sagfagung »om 12. Sluguft »origen S^eö,
erfolgte 3»ittfteilung beffelben an fämmtlicfte ©tanbe
meftr unb weniger jaftlreicfte Bewertungen unb Stb*

änberungöanträge eingegangen »onBern, Rütid),
Sujern, Unterwalben nib bem B3atb, ©la*
r»ö, Ruq, greiburg, ©olotftum, Bafel
(beiben Äantonötfteilen), ©eftaffftaufen, Sippen»
j el l, Stu ß er* St ft ob en,@t.® alten, St arg au,
Sfturgau, SBaabt unb ©enf, — unb jwar
»on Sujern, Stibwalben unb Slppenjetl
Slußer* St hoben alö ©eftlußnaftme ber oberften
Äantonöbeftörben felbft, »on Bern unb ©laruö
nur ab Seite ber SÜtititärheftörben, auö ben übrigen
ßantonen alö »orläuffgeö Beftnben ber Stegierungen,
ober alö »on iftnen geneftmigteö ©machten ber 3»i*
litärbeftörben ober befonberer ©ommiffionen, ben
Befcftlüffen ber ©roßen Stätfte über biefen ©egen*
ftanb unöorgreifiicft.

Sagegen ftaben bie Stegierungen »on Urt,
©cftwpj'unb Unterwalben ob bem SBalb in
befonbem ©eftreiben, auf gleiche B3eife wie bie Ste*.

giemng »on Unterwalben nib bem SBalb,
in berjenigen iftrer Bemerfungen, welcfte ficft fpejielt
auf ben §. 20 beö legtjäftrigen ©ntwurfö bejieftt,
erflärt, baß naeft iftrem Safürftatten ber ©ntwurf
bem Bunbeööertrage »on 1815 ju nafte trete, unb
baß fie beßftalb an ber Berftanblung barüber feinen
Stntbeil neftmen fönnen. Sie Stegierung »on©raiu
bünben fobaun melbet, baß ffe bie ©ntfefttießung
iftrer oberften ^antonöheftörbe einftoten werbe, jeboeft
mit großer BJaftrfcfteinlicftfett anneftme, bie beabftcfj«
tigte Bermeftrung beö eibgenöffifeften £>eereö unb
ber aueft für ©raubünben bamit »erhunbene Soften*
juwadjö werbe biefelbe bewegen, ficft in ableftnen*
bem ©inne auöjufprecften. Bon ©eite ber ©tänbe
Slppenjetl 3nner*3tftoben, Seffin, SBal*
tiö unb Neuenbürg enblicft h^ biö jegt gar feine
©rwieberung ftattgefunben.

Sen 3»ittheilungen ber betreffenben kantonal*
beftörben fcftüeßen ficft noeft einige ©ingaben eibge*
nöffTfcfter Offijiere an, nämlicft biejenigen ber Ferren
eibgenöffifchett Oberften Sluguft Bontemö unb »on
3»ailtarboj, mit iftren ben ganjen ©ntwurf umfaffen*
ben SlnfTcftten, unb biejenigen ber Ferren eibgenöf*
ftfeften Oberften $arf Bontemö nnb Oberfitieute'nantö
Baltftafar, auf einjelne Stnwürfe befdjränft.

Sie 3»ilitärauffTdjtöbeftörbe, bereinigt mit ben*
jenigen ©ommittirten, wefefte iftr ber »orörtliefte
Befdjtuß »om 21. 3anuar »origen 3aftreö für baö
befonbere ©ommifjTonögefcftäft außerorbentltcfter SBeife
beiorbnet, ftat fteft nach ber SBeifung beö »orörttidjen
©taatöratfteö »om 20. BJintermonat nämlicften 3aft*
reo angelegen fepn laffen, in forgfältiger SBürbi*
gung biefer neuen SfKateralien auö benfefben auöju*
fteben unb in ben ©ntwurf aufjuneftmen, wai ge*
eignet fepn bürfte, einerfeitö bte eibgenöfftfefte Äriegö«
»erfaffung bem Riele ber möglieftften Berooltfomm*
nung naeft 3»aßgabe ber befteftenben Bunbeöüerftäft*
niffe näfter ju bringen, anberfeitö bie ©eftwierigfei*
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ten ^ entfernen, »eiche aui bem ©eftefttöpunfte
ber ©antonatintereffen einem günftigen Stbfcftluffe bei
ber oberften Bunbeöbeftörbe in ben 2Seg treten fönn*
ten. ©ie gibt ficft nunmeftr bie ©ftre, aueft ben auö
iftrer bießfälligen Beratftung fter»orgegangenen neu*
bureftgefeftenen ©ntwurf »ieber ber $. Sagfagung
»orjulegen.

3ugleicb maeftt fte fieft jur Bfticftt, mit bem
gegenwärtigen eftrerbietigen Bericht, in Bejieftung
auf bie wefentlichem ber gefallenen Bemerfungen,
unb jwar »orangeftenb ftmftcfttfich jweier berfelben,
welche folefte ^auptgrunbfäge angreifen, auf benen
eine ganje Steifte »on Beftimmungen beruftt; — alö*
bann in ber ^olgeorbnung ber §§. beö ©ntwurfö,
ftinficfttlicft berjenigen, bie nur gegen einjelne Bunfte
gericfttet finb, — Stecftenfcftaft »on ben »orjügticft*
ften ©rünben ju geben, auö benen fte entweber ju
Slbänbemngen fich wirftieft bewogen fanb, ober aber
an bem früftem ©utaeftten feftftalten ju folten glaubte.
Sie große Rabl »on Bemerfungen bagegen, welcfte
geringen Belangö finb, unb benen metftenö bureft'

loße Stebaftionööerbefferungen, ober, wenn fie aui
ßantonen mit franjöjTfcber Sprache fterrüftren, bureft.
»erbefferte Ueberfegung ©enüge geteiftet ift, fo wie
ferner biejenigen, weldje erft bann werben erwogen
werben fönnen, wenn bie fpejietten Organifationö*
»orfdjriften unb Steglemente auf ber ©runblage ber
neuen allgemeinen Organifation auöjuarbeiten finb,
wirb fie ju Bermeibung ermübenber SSeitläuftgfeit'
ftier übergehen muffen. Slucft bie Bemerfungen ber
Stegierung »on greiburg haben nidjt befonberö
ftemorgeftoben werben fönnen, ba fie nebft benjeni*
gen beö ^>errn eibgenöffifeften Oberften »on3»aitlar*
boj bebauerftefter BSetfe erft am ©eftluffe ber Ber*
ftanblungen eintrafen; jeboeft fanb ficft jur Berufti*
gung ber Bebörbe, baß fte niefttö ©rfteblicfteö beruft*
ren, wai nieftt fefton auö Beranlaffung »on anberer
Seite in Uebertegung genommen war.

Umfang ber Bunbeöfirettfräfte.
(§§. 2—4: 19—21, 25, 30-35)

Sem Sfntrage für Bereinigung ber »on ber biit
fterieien Bunbeöfriegöoerfaffung aföSluöjug unb Ste*
fer»e bejeieftneten beiben ©ontingenten ift »on ber
Stegierung »on Unterwalben nibbem SBalb bie
flaatörecfttlt'cbe 3utafHgfeit wiberfprocften worben,
inbem berfelbe „miber ben §. 2 ber Bunbeöurfunbe
»on 1815 laufe unb eine partielle Bunbeöretufion
bilbe." Oftne Rweifel finb bie ©rffärungen »onltrp,
©cftwpj unb Unterwalben ob bem SBalb im
nämlicften ©inne ju öerfteften. Sie Stegierung »on
Stppenjell Stußer*3tftobcn fobann bejweifelt bte

3wecfmäßigfeit biefer Berfcftmefjung in £inficftt auf
ben |>auptjielpunft ber Steoifion ber eibgenöffifdjen
3»ifitärorganifation, nämlich bie »otlfommenere Stuö«

bilbung ber Bunbeöftreitfräfte. Sie 3»ititärheftörben
ber ©tänbe Bern, ©laruö unb ©eftaffftaufen

Z7 —

der H. Tagsatzung vom 12. August vorigen Jahres,
erfolgte Mittheilung desselben an sämmtliche Stande
mehr und weniger zahlreiche Bemerkungen und Ab-
anderungsanträge eingegangen von Bern, Zürich,
Luzern, Unterwalden nid dem Wald, Glarus,

Zug, Freiburg, Solothurn, Basel
(beiden Kantonstheilen), Schaffh an sen. Appenzell,

Außer-Rhoden, S t. G all en. Aar g au,
Thurgau, Waadt und Genf, — und zwar
von Luzern, Nidwalden und Appenzell
Außer-Rhoden als Schlußnahme der obersten
Kantonsbehörden selbst, von Bern nnd Glarus
nur ab Seite der Militärbehörden, aus den übrigen
Kantonen als vorläufiges Befinden der Regierungen,
oder als von ihnen genehmigtes Gutachten der
Militärbehörden oder besonderer Commissionen, den
Beschlüssen der Großen Räthe über diesen Gegenstand

unvorgreiflich.
Dagegen haben die Regierungen von Uri,

Schwyz und Unterwalden ob dem Wald in
besondern Schreiben, auf gleiche Weise wie die
Regierung von Unterwalden nid dem Wald,
in derjenigen ihrer Bemerkungen, welche sich speziell
auf den §. 20 des letztjährigen Entwurfs bezieht,
erklärt, daß nach ihrem Dafürhalten der Entwurf
dem Bundesvertrage von 1815 zu nahe trete, und
daß sie deßhalb an der Verhandlung darüber keinen
Antheil nehmen können. Die Regierung von
Graubünden sodann meldet, daß sie die Entschließung
ihrer obersten Kantonsbehörde einholen werde, jedoch
mit großer Wahrscheinlichkeit annehme, die beabsichtigte

Vermehrung des eidgenössischen Heeres und
der auch für Graubünden damit verbundene
Kostenzuwachs werde dieselbe bewegen, sich in ablehnendem

Sinne auszusprechen. Bon Seite der Stände
Appenzell Jnner-Rhoden, Tessin, Wallis

und Neu en bürg endlich hat bis jetzt gar keine

Erwiederung stattgefunden.
Den Mittheilungen der betreffenden Kantonalbehörden

schließen sich noch einige Eingaben
eidgenössischer Offiziere an, nämlich diejenigen der Herren
eidgenössischen Obersten August Bontems und von
Maillardoz, mit ihren den ganzen Entwurf umfassenden

Ansichten, und diejenigen der Herren eidgenössischen

Obersten Karl Bontems nnd Oberstlieutenants
Balthasar, auf einzelne Anwürfe beschränkt.

Die Militäraufsichtsbehörde, vereinigt mit
denjenigen Committirten, welche ihr der vorörtliche
Beschluß vom 21. Januar vorigen Jahres für das
besondere Commissionsgeschäft außerordentlicher Weise
beiordnet, hat sich nach der Weisung des vorörtlichen
Staatsrathes vom 20. Wintermonat nämlichen Jahres

angelegen seyn lassen, in sorgfältiger Würdigung

dieser neuen Materalien aus denselben auszuheben

und in den Entwurf aufzunehmen, was
geeignet seyn dürfte, einerseits die eidgenössische
Kriegsverfassung dem Ziele der möglichsten Vervollkommnung

nach Maßgabe der bestehenden Bundesverhältnisse

näher zu bringen, anderseits die Schwierigkei-

ten zu entfernen, welche aus dem Gesichtspunkte
der Cantonalinteressen einem günstigen Abschlüsse bei
der obersten Bundesbehörde in den Weg treten könnten.

Sie gibt sich nunmehr die Ehre, auch den aus
ihrer dießfälligen Berathung hervorgegangenen neu-
durchgesehenen Entwurf wieder der H. Tagsatzung
vorzulegen.

Zugleich macht sie sich zur Pflicht, mit dem
gegenwärtigen ehrerbietigen Bericht, in Beziehung
auf die wesentlichern der gefallenen Bemerkungen,
und zwar vorangehend hinsichtlich zweier derselben,
welche solche Hauptgrundsätze angreifen, auf denen
eine ganze Reihe von Bestimmungen beruht; —
alsdann in der Folgeordnung der §§. des Entwurfs,
hinsichtlich derjenigen, die nur gegen einzelne Punkte
gerichtet sind, — Rechenschaft von den vorzüglichsten

Gründen zu geben, aus denen sie entweder zu
Abänderungen sich wirklich bewogen fand, oder aber
an dem frühern Gutachten festhalten zu sollen glaubte.
Die große Zahl von Bemerkungen dagegen, welche
geringen Belangs sind, und denen meistens durch

loße Redaktionsverbesserungen, oder, wenn sie aus
Kantonen mit französischer Sprache herrühren, durch,
verbesserte Uebersetzung Genüge geleistet ist, so wie
ferner diejenigen, welche erst dann werden erwogen
werden können, wenn die speziellen Organisationsvorschriften

und Réglemente auf der Grundlage der
neuen allgemeinen Organisation auszuarbeiten sind,
wird sie zu Vermeidung ermüdender Weitläufigkeit'
hier übergehen müssen. Auch die Bemerkungen der
Regierung von Freiburg haben nicht besonders
hervorgehoben werden können, da sie nebst denjenigen

des Herrn eidgenössischen Obersten von Maillardoz
bedauerlicher Weise erst am Schlüsse der

Verhandlungen eintrafen; jedoch fand sich zur Beruhigung

der Behörde, daß sie nichts Erhebliches berühren,

was nicht schon aus Veranlassnng von anderer
Seite in Ueberlegung genommen war.

Umfang der Bundesstreitkräfte.
(§§. 2 — 4: 19 — 21, 25 30- 35)

Dem Antrage für Vereinigung der von der
bisherigen Bundeskriegsverfassung als Auszug und
Reserve bezeichneten beiden Contingenten ist von der
Regierung von Unterwalden niddem Wald die
staatsrechtliche Zulässigkeit widersprochen worden,
indem derselbe „wider den §. 2 der Bundesurkunde
von 1815 laufe und eine partielle Bundesrevision
bilde." Ohne Zweifel sind die Erklärungen von U r y,
Schwyz und Unterwalden ob dem Wald im
nämlichen Sinne zu verstehen. Die Regierung von
Appenzell Außer-Rhoden sodann bezweifelt die
Zweckmäßigkeit dieser Verschmelzung in Hinficht auf
den Hauptzielpunkt der Revision der eidgenössischen

Militärorganisation, nämlich die vollkommenere
Ausbildung der Bundesstreitkräfte. Die Militärbehörden
der Stände Bern, Glarus und Schaffhausen



— 38 -
»erlangen bie -^erahfegung ber ,3iffer ber ©tärfe
bei Bunbeöfteereö, erftere beibe, gleich ber frütjern
3»inorität ber »orberatftenben Bunbeöbeftörbe, auf
60,000, tegtere fogar auf 50,000 3»ann, auö »er*
fcftiebenen militärifcften unb ftaatöwirthfcftaftlicften
©rünben. Sie Stegierung »on@t. ©allen erflärt,
baß fie eber bem biöfterigen Kontingentöfiftem ben
Borjug geben, ali in bte Umwandlung ber erften
Sanbwcftre in eine neue Bunbeöreferöe naeft §§. 31
— 35 beö legtjäftrigen ©ntwurfeö einwilligen würbe,
fallö an biefen Beftanbtfteif ber Bunbeöitreitfräfte
größere Stnforberungen alö btöbafjtu gemaeftt merben
folten. Stucft ©eftaffftaufen will biefe neue Steferoe
nieftt, unb ©laruö würbe fte auf etma bie -jpälfte
eineö einfaeften ©ontingentö fterabfegen.

©egen biefen meftrfacften SBibevjtanb gfaubt bie
SOtilttäraufficfttöbeftörbe, naeft einer um fo ernfttieftem
SBürbigung, ba bai Stbfönbemngöprincip felbft in
iftrer 3»itte feine beftarrtieften Berfecftter gefunben
ftätte, ben ©ntwurf juoörberft ueuerbingö mit ber
im früftem Bericftt ftetöorgeftobenen Betracfttung
ber Unertäßticftfeit ber Bereitftaltung einer foleften
3»affe »on ©treitfräften, melcfte hefonberö aneft bureft
bie numeräre ©tärfe Stcfttung einflöße, unterftügen
ju folten. ©efton im Saftre 1817 würbe einmütftig
anerfannt, baß jmei ©ontingente bai SOtmitnum beö
©rforbemiffeö für ein £eer fepen, welcfteö alö Steu*
tralitätöarmee in ben gafl gefegt fepn fann, naeft
alten ©eiten jugleicft gront maeften ju muffen. Un«
wiberfprecfthar aber haben fTcft bie Umftänbe feitfter
nieftt in ber Slrt geänbert, um gegenwärtig unbeforgt
auf irgenb eine Bermtnberung antragen ju bürfen.
Saß befonberö bann bie Bereinigung ber beiben
©ontingente alö eine nothwenbige Bebingung ber
Berbefferung beö eibgenöffifeften SBefjrwefeitö in allen
Bejieftungen anjufeften fc», bafür ftat ficft bie öffent«
tiefte 3»einung fefton feit längerer Reit auögefprocften,
unb ba biefe Berfcftmeljung in bem großem Sfteile
ber ©eftweij bereitö oor fTcft gegangen ift, möcftte
jebenfallö nieftt weniger fcftmiertg fepn, fte wieber
rücfgängtg ju machen, atö fie öottenbö burdjjufüftren.
©ine bebeutenbe Bermebmng beö Slufwanbeö fefteint
übrigeuö nieftt barauö crwacftfeit ju fönnen, fobatb
man annimmt, baß fetbft in bem gälte, wo eine Ste«

»ifion Per eibgenöffifeften SKilitärorgantfation nieftt ju
©tanbe fäme, bennoeft in ftreiigerer £)anbftabung ber
bereitö befteftenben Bkftroerfaffuitg beibe Kontingente
genau auf ben gfeieftcti guß gebraeftt werben müßten.
SBenn inbeffen aueft ftier ober bort bie gofge eintre«
ten foltte, baß auf bie Sluöhilbung beö boppelteu
©ontingenteö nieftt baö Stämliche »erwenbet werben
fönnte, wai biöfter auf biejenige beö einfachen,
fo wivb bagegen bodj öerftütet, baß bie anbere £>äffte
beö 3»annfcftaftöheitrageö nirgenbö meftr in Unterricftt
unb Sfuörüftung ju feftr juücfbleibe. ©fter bürfte bie
©inwenbung gegen bie »orgefefttagene »er»ottftänbigte
Organifation eineö britten ©ontingentö auö ber Sanb«
weftre ©eftör ftnben. Berechtigten nieftt bie Berftanb*
lungen ber außerorbentlicften Sagfagung »on 1831

ju bem fieftern ©eftluffe, baß baö Safcpn eineö foleften
©uptementeö ber orbentlicfjen eibgenöffifdjen ©treit*
fräfte allemal bei eintretenber ©efaftr mit großer Berufti*
gung werbe angefeften werben? Unb ift eö boeft, um ficft
baffelbe ju »erfeftaffen, faft nur barinn ju tftun, bie
fefton auögerüftete unb eingeübte SJtanitfcftaft nach
^urüdtegung ber Sienftjeit in ber Bunbeöarmee nod)
eine Reit lang für bie britigeitbften gälte, für gälte,
wo ber SSaffeubienft beut Bürger feine Saft, fonbern
ein Bebürfniß fepn wirb, in geovbueter Bereitfdjaft
ju ftalten. Sn »ielen, namentlid) tu ben größern
©antonen, ftnben wir bie bießfältige Beranftaltung
oljncftin fefton, unb fogar in meftr alö jureieftenbem
S»aße, »on längerer ,3eit fter getroffen; ben übrigen
wirb, wie aueft ber Bericftt »ont 27. Bracftmonat
»origen 3<*ftreö anbeutet, ju einer untäftigen fuc«
ceffioen ©infüftrung füglicft grift gefaffen werben
fönnen.

SBaö bie Beftauptung betrifft, baß ber Stntrag
mit Beftimmungen beö Bunbeöocrtrageö nn»ereinhar
fep, fo mangelt berfelben in bem ©eftreiben ber he*
treffenben Stegierung bie nähere Begrünbung; un*
mögtieft jeboeft fann ffe in bem bloßen B3ortlant beö
§.2 eine ftaltbare ©füge ftnben. SerBuubeöoertrag
fegt baö gegenfeitige Berftäftniß feft, in welchem bie,
Kantone iftre Beiträge jum Bunbeöftcere jn fteM
len ftaben; aber nieftt er, fonbern bie eibgenöfftfefte'
Kriegööerfaffung beftimmt bie ©tärfe beö £>eereö,
naeft ber bieBeitragöquoten ju bemeffen finb. 3" bie»,
fem ©inne ift jener §. mit ©inftimmung aller ©an«:
tone bureft bai allgemeine 3»ilitärreglcment »on 1817
auögelegt worben, ba naeft bem beutlicften Snljalt
feiner §§. 1, 2 unb 3, bie Bunbeöarmee feineöwegö
nur auö ben 33,758 3»ann beftebt, beren Bertfteilnng.
auf bi: Kantone bie 3»annfcftaftöffala auöweiöt",
fonbern auö ber hoppelten 3aftl ober 67,516 3»ann,
welcfte um fo gewiffer bem SBefen naeft nur ein
©anjeö auömacften, ba fie faut Strtifel II, III unb
IVr ber ©mnblagebeftimmungen, gleichmäßig geübt
unb auögerüftet fepn folten. 3m nämlichen ©inne ift
feitfter aitcft bie Bolljieftung erfolgt, unb wenn nieftt
alle Kantone iftre betben ©ontingente in gleicher,
Botlftänbigfeit bereitftielten, fo wirb folefteö ntcftt alö
eine Stecfttöauöübung, fonbern atö eine Stbweicbung »om
©vunbfag anjufehen,— eö wirb gerabe babureft bie
gegenwärtig beabfiefttigte »ollfiänbigere Sureftfüftrung
bei legtem gereefttfertigt fepn. SBie folt bemnaeft
ber ©ntwurf bie ©eftranfen ber Bunbeöüerfaffung
überfeftritten ftaben, ba er bodj jeneö Beitragöoer*
ftäftniß jwifeften ben Kantonen bureftauö unöerrücft
läßt ?—SJimmt man »ietteicftt baran Slnftoß, baß er
bem ©anjert ber Bereinigten ©ontingente ben biöfter
»on bem erften ©ontingent aüein getrageneu Stamen
beö „Bunbeöauöjugö" nnb ftinwieber ber organi*
firten Stbtfteilung ber Sanbwebre ben hiöherigen Sta*
men beö ^weiten ©ontingentö „Bunbeöreferöe" bei*
legt, ©laubt man hierin eine faftifefte ©rhöftung ber
©fala felbft waftrjuneftmen, wiewohl ber §. 20 beö

legtjäftrigen ©ntwurfeö auöbrücfticft befagt, baft bet
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verlangen die Herabsetzung der Ziffer der Starke
des Bundesheeres, erstere beide, gleich der frühern
Minorität der vorberalhenden Bnndesbehörde, auf
60,000, letztere sogar auf 50,000 Mann, aus
verschiedeneu militärischen und staatswirthschaftlichen
Gründen. Die Regierung »on St. Gallen erklärt,
daß sie eher dem bisherigen Kontingentssistem den
Vorzng geben, als in die Umwandlung der ersten
Landwchre in eine neue Bundesreserve nach §§. 3l
— 35 des letztjährigen Entwnrfes einwilligen würde,
falls an diesen Bestandtheil der Bundesstreitkräfte
größere Anforderungen als bisdahin gemacht werden
sollen. Auch Schaffhause n will diese neue Reserve
nicht, und Glarus würde sie auf etwa die Hälfte
eines einfachen Contingents herabfetzen.

Gegen diesen mehrfachen Widerstand glaubt die

Militäraufstchtsbehörde, nach einer um fo ernstlichern
Würdigung, da das Absönderungsprincip selbst in
ihrer Mitte seine beharrlichen Verfechter gefunden
hatte, den Entwurf zuvörderst neuerdings mit der
im frühern Bericht hervorgehobenen Betrachtung
der Unerläßlichkeit der Bereithaltung einer solchen
Masse von Streitkräften, welche besonders auch durch
die numerare Stärke Achtung einflöße, unterstützen
zu sollen. Schon im Jahre 1817 wurde einmüthig
anerkannt, daß zwei Contingente das Minimum des
Erfordernisses für ein Heer seyen, welches als
Neutralitätsarmee in den Fall gesetzt seyn kann, nach
allen Seiten zugleich Front machen zu müssen. Un-
widersprechbar aber haben sich die Umstände seither
nicht in der Art geändert, nm gegenwärtig unbesorgt
auf irgend eine Verminderung antragen zu dürfen.
Daß besonders dann die Vereinigung der beiden
Contingente als eine nothwendige Bedingung dcr
Verbesserung des eidgenössischen Wchrwesens in allen
Beziehungen anzusehen sey, dafür hat sich die öffentliche

Meinung schon seit längerer Zeit ausgesprochen,
und da diese Verschmelzung in dem größern Theile
der Schweiz bereits vor sich gegangen ist, möchte
jedenfalls uicht weniger schwierig seyn, sie wieder
rückgängig zu machen, als sie vollends durchzuführen.
Eine bedeutende Vermehrung des Aufwandes scheint
übrigens nicht daraus erwachsen zu können, sobald
man annimmt, daß selbst in dem Falle, wo eine
Revision der eidgenössischen Militärorganisation nicht zu
Stande käme, dennoch in strengerer Handhabung der
bereits bestehenden Wehrverfassnng beide Kontingente
genau auf den gleichen Fuß gebracht werden müßten.
Wenn indessen auch hier oder dort die Folge eintreten

sollte, daß auf die Ausbildung des doppelten
Contingentes nicht das Nämliche verwendet werden
könnte, was bisher auf diejenige des einfachen,
so wird dagegen doch verhütet, daß die andere Hälfte
des Mannschaftsbeitrages nirgends mehr in Unterricht
und Ausrüstung zu sehr zukckbleibe. Eher dürfte die
Einwendung gegen die vorgeschlagene vervollständigte
Organisation eines dritten Contingents aus der
Landwehre Gehör finden. Berechtigten nicht die Verhandlungen

der außerordentlichen Tagsatzung von 1831

zu dem sichern Schlüsse, daß das Daseyn eines solchen
Suplementes der ordentlichen eidgenössischen Streitkräfte

allemal bei eintretender Gefahr mit großer Beruhigung

werde angesehen werden? Und ist es doch, um fich
dasselbe zu verschaffen, fast nur darum zu thun, die
schon ausgerüstete und eingeübte Mannschaft nach
Zurücklegung der Dienstzeit in der Bundesarmee noch
eine Zeit lang für die dringendsten Fälle, für Fälle,
wo der Waffendienst dem Bürger keine Last, sondern
ein Bedürfniß seyn wird, in geordneter Bereitschaft
zu halten. In vielen, namentlich in den größern
Cantonen, finden wir die dießfällige Veranstaltung
ohnehin schon, und sogar in mehr als zureichendem
Maße, von längerer Zeit her getroffen; den übrigen
wird, wie auch der Bericht vom 27. Brachmonat
vorigen Jahres andeutet, zu einer unlästigen suc«
cessiven Einführung füglich Frist gelassen werden
können.

Was die Behauptung betrifft, daß der Antrag
mit Bestimmungen des Bundesvcrtrages unvereinbar
sey, so mangelt derselben in dem Schreiben der
betreffenden Regierung die nähere Begründung; un-!
möglich jedoch kann fie in dem bloßen Wortlaut des
§.2 eine haltbare Stütze finden. DerBundesvertrag
setzt das gegenseitige Verhältniß fest, in welchem die
Kantone ihre Beiträge zum Bundeshcere zn stel-Z
len haben; aber nicht er, sondern die eidgenössische^
Kriegsverfassung bestimmt die Stärke des Heeres,
nach der die Beitragsquoten zu bemessen sind. In die-,
fem Sinne ist jener S. mit Einstimmung aller Can-!
tone durch das allgemeine Militärreglcment von 1817
ausgelegt worden, da nach dem deutlichen Inhalt
seiner tz§. 1, 2 und 3, die Bundesarmee keineswegs
nur aus den 33,758 Mann besteht, deren Vertheilung
auf die Kantone die Mannschaftsskala ausweist',
sondern aus der doppelten Zahl oder 67,516 Mann,
welche um so gewisser dem Wesen nach nur ein
Ganzes ausmachen, da sie laut Artikel II, III und
IV der Grundlagebestimmungen, gleichmäßig geübt
und ausgerüstet seyn sollen. Im nämlichen Sinne ist
seither auch die Vollziehung erfolgt, und wenn nicht
alle Kantone ihre beiden Contingente in gleicher,
Vollständigkeit bereithielten, so wird solches nicht als
eine Rechtsausübung, sondern als eine Abweichung vom
Grundsatz anzusehen,— es wird gerade dadurch die
gegenwärtig beabsichtigte vollständigere Durchführung
des letztern gerechtfertigt seyn. Wie soll demnach
der Entwurf die Schranken der Bundesverfassung
überschritten haben, da er doch jenes Beitragsverhältniß

zwischen den Kantonen durchaus nnverrückt
läßt?—Nimmt man vielleicht daran Anstoß, daß er
dem Ganze« der vereinigten Contingente den bisher
von dem ersten Contingent allein getragenen Namen
des „Bundesauszugs" und hinwieder der organi-
sirten Abtheilung der Landwehre den bisherigen
Namen des zweiten Contingents „Buudesreserve"
beilegt. Glaubt man hierin eine faktische Erhöhung der
Skala selbst wahrzunehmen, wiewohl der §. 20 des
letztjährigen Entwurfes ausdrücklich besagt, daß der
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„Bunbeöauöjug" auö bem jwetfacften ©ontingent
beftefte, fo Wirb biefer Beforgniß bureft bie bloße Ber*
änberung ber Stauten ju begegnen fepn. Saö aßge*
meine 3»ititärregfcment Pom Saftre 1817 giebt näm*
lieft in ber Ueberfcftrift beö erften Slbfcftnitteö unb
in §. 1 bafefbft ben beiben ©ontingenten jufammen,
aueft außer bem galt ber wirflt'cften Sluffteltung, ben
©ottefti»namen „ber Bunbeöarmee", unb ber naeft
ben Befcftfüffen ber außerorbenttieften Sagfagung »on
1831 bamatö in Beret'tfcftaft geftetlte Sfteil ber Sanb*
»eftre »irb gemeinigtieft bie erfte Sanbmeftre genannt;
niefttö ftinbert, bafj nidjt aueft ber ©ntwurf biefe
Benennungen für bie gleiefte ©aehe, in ber gleichen
Bebeutung, wieber aufneftme. Sie neue Stebaftion
ber §§. 2—4, 20, 26 unb 31—37 beö tegtjäftrt*
gen ©ntwurfeö bürfte ftfer um fo mehr©euüge Iet*
ften, ba fie auö bem §.20 jugleicft biejenige Beftim*
mung entfernt, wetefte eöentuelt auf ben galt ber
SteöifTon ber ©fafa bie ©tärfe beö &eereö auf
70,000 3»ann auörunben wollte, fobaß ber eigent*
licfjen Bunbeöarmee neuerbingö nur baö hoppelte
©ontingent, gerabe wie biöfter jugewiefen wirb."

Stnmerf un gen. Sie »on »erfdjiebenen ©tän*
ben gemaeftten Bemerfungen unb Berwaftmngen ge*
gen bte Bereinigung ber beiben ©ontingente in ein
etnjt'geö auö ber gleicften Sllteröftaffe, bureft welcfte
alfo ber Bunbeöauöjug »erboppett werbe, wiberlegt
bie Slufftcfttöbeftörbe noch einmal im obigen Bericftt
treffenb, naebbem fTe, biefe ©inwenbnngen Porauö*
feftenb, bereitö im »orjäftrigen Bericftt mögltefte ©in*
fpraeften jum »orauö grünbtieb beantwortet ftätte.

Um nun jeber fernem Beforgniß ober falfcften
Stuötegung ber Benennung „Bunbeöauöjug" ju be*

gegnen, ftat bie Slufficfttöbeftörbe ben alterbingö be*
jeieftnenbern Stamen „Bunbeöarmee" an beffen
©teile gefegt. —

Ueber bie ©tärfe ber Bunbeöarmee weieften bie
StttfTcbtett ber ©antone jiemlicfj »on einanber ab.

Bern unb ©lamö j. B. ftnben auö üerfebiebe*
nen ©rünben bie 3abt »on 60,000 3»ann, alfo baö
Berftältniß »on 3 ju 100 ber Beöötfemng ber
©eftweij, bie wir ju 2 3»illt'onen ©inwoftner bereeft*
nen, bem Bebürfniffe entfpreeftenb.

©eftaffftaufen genügt fogar bie^aftl »on 50000
3»ann. Sagegen nimmt bie Sfuffictjtöbeftörbe baö
Berftäintiß »on 4 ju 100 alö Storm an, weldjem
bie meiften ©antone fttllfcftweigenb iftre 3ufiisnmung
geben.

Sie Bunbeöarmee würbe alfo naeft einer neuen
©cafa naeft ber gegenwärtigen Beoölfernng bie
©tärfe »on 80000 3»ann erreichen.

SBefdjeö nun baö riefttige Berftältniß fep, baö
bangt gänjlicft »on bem Rwede nnb ber Seftimmung
a"b, bk man ber Slrmee gehen will.

©oll bie Bunbeöarmee nur eine befenfioe SJeu*
tralitätöarmee fepn, bie naeft allen ©eiten gront
mad)en muß unb jeben Baß, jebeö Britcftein, jebeö

fraui an ben äußerften ©ränjen betfett wiü, fo ift
offenbar bie 3abl »on 50000, 60000 nnb felbft 80000
bei einem Kriege jwifeften granfreieft unb Oeftreicft
ober bem beutfcften Bttnbe ju gering unb ba bürfte
allerbingö bie Berftärfung bureft ein 3teö unb 4teö
©ontingent notftwenbig werben.

3ur waftren, ju ber offenftöen Bertfteibigung
beö Baterlanbeö, taugt eine große 3»affe, bie jwar
»on gutem ©eifte befeett, aber ungeübt, unbeftülfticft
unb langfam nnb bafter äufferfi feftwer ju füftren ift,
wenig. @in fteinereö aber woftlgeübteö .gjeer »on
60000 fräfttgen, tbatenfuftigen 3»ännem aber Wirb
unenblicft größere Sienfte leiften. Siefeö im ^>erjen
ber ©eftweij jwifeften ber Simmat unb Stare concen*

trirt, mit fleinen Beobacfttungöforpö an ben ©rän*
jen, »on tüchtigen Befeftlöftabern angefüftrt unb be*

geiftert, bie ganje bewaffnete Station tfteilö atö Ste*

fer»e ftinter ficft, tfteilö in fteinem Stbtfteifungen un*
ermüblieft in bei geinbeö glanfen unb Stücfen, bie

bemfetben feinen Ouabratfuß Serrain laffen, alö ben,
auf bem er gerabe fteftt, bie iftm 3ufuftren unb Stach*

rieftten abfeftneiben,—bann mit ber hauptmaffe auf
ben geinb naeft ber ©eite ftin, wit eö bie Umftänbe
erforbem unb naeft ber ©unft bei 3»omentö:—baö
wirb ben ©ibgenoffen größere Sichtung unb ©iefter*
ftet't »erfeftaffen, alö bie hoppelte 3aftl einer im ©or*
bonfpftem aufgelööten Steutrafitätöarmee, bte Sllleö
beefen will, aber Sllteö bloßgibt, weit bie feftwaefte
Sinie überalt leieftt bureftbroeijen wirb.

©ine Bunbeöarmee »on 80000 3»ann ftat ben

Bortfteil für fTcft, baß fie bereitö in ben meiften ©an*
tonen naeft biefem Berftältniß organiffrt unb naeft
bem ©ontingentfpfteme »iel tfteilbarer ift, bie Raht
ber »erfeftiebenen Sruppencorpö aller SBaffen ber ein*

jelnen ©antone unter ficft an 3aftl gteiefter unb ber
Uebergang jur neuen Organifation leieftter ift alö
naeft ber Proportion »on 3 : 100.

SSill man atfo ben ©runbfag aufftetten, baß
alle waffenfäftige junge 3»annfcftaft »om jurücfgeleg*
ten 20ften bii angetretenen 30fien Saftre in ber
Bunbeöarmee bienen folle, fo erreicht biefe woftl
bie 3aftl »on 100000 3»ann ober 5 »om 100 ber

Beoblferung.
B3ir ba6en bie Strmee naeft biefen 3 ©cafen »on

3, 4 unb 5 ju 100 hereeftnet unb mit wenigen Stb*

weieftungen naeft bem angenommenen Berftältniß ber

SBaffengattungen unter ficft auf bie ©antone »ertfteilt.
©iefte bie beiliegenbe Sahelle.

Sie 3»annfchaft tfteitt fTcft naeft nehenfieftenber
Sahelle folgenbermaßen in bie »erfcftiebenen'SBaffen*

gattungen:
1) Stacft bem 3»aßftabe »on 3 : 100 ber Be«

»ötf erung.
a. ©enietruppen.

2 ©ompagnien Bontonnierö ju
75 3»ann .150

6 ©ompagnien Bionnierö ju
75 Wann 450

600
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„Bundesauszug" aus dem zweifachen Contingent
bestehe, fo wird dieser Besorgniß durch die bloße
Veränderung der Namen zu begegnen seyn. Das
allgemeine Militärreglement vom Jahre 1817 giebt nämlich

in der Ueberschrift des ersten Abschnittes und
in §. 1 daselbst den beiden Contingente,? zusammen,
auch außer dem Fall der wirklichen Aufstellung, den
Collektivnamen „der Bundesarmee", und der nach
den Beschlüssen der außerordentlichen Tagsatzung von
1831 damals in Bereitschaft gestellte Theil der
Landwehre wird gemeiniglich die erste Landwehre genannt;
nichts hindert, daß nicht auch der Entwurf diese
Benennungen für die gleiche Sache, in der gleichen
Bedeutung, wieder aufnehme. Die neue Redaktion
der §§. 2—4, 20, 2« und 31—37 des letztjährigen

Entwurfes dürfte hier um so mehr Genüge
leisten, da sie aus dem §.20 zugleich diejenige Bestimmung

entfernt, welche eventuell auf den Fall der
Revision der Skala die Stärke des Heeres auf
70,000 Mann äusrunden wollte, sodaß der eigentlichen

Bundesarmee neuerdings nur das doppelte
Eontingent, gerade wie bisher zugewiesen wird."

Anmerkn« gen. Die von verschiedenen Ständen

gemachten Bemerkungen und Verwahrungen
gegen die Vereinigung der beiden Contingente in ein
einziges aus der gleichen Altersklasse, durch welche
also der Bundesauszug verdoppelt werde, widerlegt
die Aufsichtsbehörde noch einmal im obigen Bericht
treffend, nachdem sie, diese Einwendungen voraussehend,

bereits im vorjährigen Bericht mögliche
Einsprachen zum voraus gründlich beantwortet hatte.

Um nun jeder fernern Besorgniß oder falschen
Auslegung der Benennung „Bundesauszug" zu
begegnen, hat die Aufsichtsbehörde den allerdings
bezeichnender» Namen „Bundesarmee" an dessen
Stelle gesetzt. —

Ueber die Stärke der Bundesarmee weichen die
Ansichten der Cantone ziemlich von einander ab.

Bern und Glarus z. B. finden aus verschiedenen

Gründen die Zahl von 60,000 Mann, also das
Verhältniß von 3 zu 100 der Bevölkerung der
Schweiz, die wir zu 2 Millionen Einwohner berechnen,

dem Bedürfnisse entsprechend.
Schaffhausen genügt sogar die Zahl von 50000

Mann. Dagegen nimmt die Aufsichtsbehörde das
Verhältniß von 4 zu 100 als Norm an, welchem
die meisten Cantone stillschweigend ihre Zustimmung
geben.

Die Bundesarmee würde also nach einer neuen
Scala nach der gegenwärtigen Bevölkerung die
Stärke von 80000 Mann erreichen.

Welches nun das richtige Verhältniß sey, das
hängt gänzlich von dem Zwecke und dcr Bestimmung
ab, die man der Armee geben will.

Soll die Bundesarmee nur eine defensive Neu-
tralitätscirmee seyn, die nach allen Seiten Front
machen muß und jeden Paß, jedes Brücklein, jedes

Haus an den äußersten Gränzen decken will, so ist

offenbar die Zahl von 50000, 60000 nnd selbst 80000
bei einem Kriege zwischen Frankreich und Oestreich
oder dem deutschen Bunde zu gering und da dürfte
allerdings die Verstärkung durch ein 3tes und 4tes
Contingent nothwendig werden.

Zur wahren, zn der offensiven Vertheidigung
des Vaterlandes, taugt eine große Masse, die zwar
von gutem Geiste beseelt, aber ungeübt, unbehülflich
und langsam nnd daher äusserst schwer zu führen ist,
wenig. Ein kleineres aber wohlgeübtes Heer von
60000 kräftigen, thatenlustigen Männern aber wird
unendlich größere Dienste leisten. Dieses im Herzen
der Schweiz zwischen der Limmat und Aare concen-

trirt, mit kleinen Beobachtungskorps an den Gränzen,

von tüchtigen Befehlshabern angeführt und
begeistert, die ganze bewaffnete Nation theils als
Reserve hinter sich, theils in kleinern Abtheilungen
unermüdlich in des Feindes Flanken und Rücken, die

demselben keinen Quadratfuß Terrain lassen, als den,
auf dem ex gerade steht, die ihm Zufuhren und
Nachrichten abschneiden,—dann mit der Hauptmasse auf
den Feind nach der Seite hin, wie es die Umstände
erfordern und nach der Gunst des Momentsdas
wird den Eidgenossen größere Achtung und Sicherheit

verschaffen, als die doppelte Zahl einer im
Cordonsystem aufgelösten Neutralitätsarmee, die Alles
decken will, aber Alles bloßgibt, weil die schwache
Linie überall leicht durchbrochen wird.

Eine Bundesarmee von 80000 Mann hat den

Vortheil für sich, daß sie bereits in den meisten
Cantonen nach diesem Verhältniß organisirt und nach
dem Contingentsysteme viel theilbarer ist, die Zahl
der verschiedenen Truppencorps aller Waffen der
einzelnen Cantone unter sich an Zahl gleicher und der
Uebergang zur neuen Organisation leichter ist als
nach der Proportion von 3 : 100.

Will man also den Grundsatz aufstellen, daß
alle waffenfähige junge Mannschaft vom zurückgelegten

20sten bis angetretenen 30sten Jahre in der
Bundesarmee dienen solle, so erreicht diese wohl
die Zahl von 100000 Mann oder 5 vom 100 der

Bevölkerung.
Wir haben die Armee nach diesen 3 Scalen von

3, 4 und 5 zu 100 berechnet und mit wenigen
Abweichungen nach dem angenommenen Verhältniß der

Waffengattungen unter sich auf die Cantone vertheilt.
Siehe die beiliegende Tabelle.

Die Mannschaft theilt sich nach nebenstehender
Tabelle folgendermaßen in vie verschiedenen
Waffengattungen :

Ì) Nach dem Maßstabe von 3 : 100 der Be¬

völkerung.
».Genietruppen.

2 Compagnien Pontonniers zu
75 Mann .150

6 Compagnien Pionniers zu
75 Mann 450

600
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Sranöport
b. Slrtilterie.

24 ©ompagnien ju Bebienung
»on 24 faftrenben Batterien
im Surcftfcftnitt ju 125 3».

8 ©ompagnien ju Bebienung
beö BofTtionögefeftügeö ju
125 33t

4 Barfcompagnien ju 125 3».

Barftrain....

600

3000

1000
500
400

36 ©ompagnien.
©asatlerie.
6 ©ompagnien ©niben ju

40 3».
20 ©ompagnien reitenbe Säger

ju .80 3».. "

4900

240

1600
1840

d. ©eftarffeftügen.
40 ©ompagnien ju 100 3». 4000

e. Snfanterie.
384 ©ompagnien »on ungleicher ©tärfe 47190
70 Batai(lonö(läbe ju 21 3». 1470

3». 60000
2) Stach bem 3»aßftabe »on 4 : 100 ber Be*

»ötf erung:
a. ©entetruppen.

2 ©ompagnien Bontonnierö ju
100 3» 200

6 ©ompagnien Bionnierö ju
100 3» 600

b. Slrtilterie.
4 ©ompagnien ju Bebienung

ber reitenben Batterien jn
130 3»

24 ©ompagnien »on »erfdjiebe*
ner ©tärfejnBebienung »on
24 faftrenben Batterien

4 ©ompagnien jn Bebienung
»on ©ebirgöbatterien ju
80 3»

8 ©ompagnien jum BofTtionö«
gefdjüge ju 121 3».

5 $arfcompagnien ju 125 3».
Barftrain

800

520

3010

320

968
625
518

©a»allerie.
8 ©omp. ©uiben jtt 40 3». 320

24 ©ompagnien reitenbe Säger
JUSOS» 1920

d. Snfanterie unb ©eftarffeftügen.
48 ©ompagnien ©eftarffeftügen

jn 100 3» 4800
80 Bataillonöftäbe ju 21 3». 1680

480 ©ompagnien 3nfanterie ober
80 Bataillone »on 700 —

5961

2240

Sranöport
900 3». '.

6480
64519

3».
100 bi

200

800

9001
i

7099J

3) Stach bem 3»aßftabe »on 5 :

»ölferung:
a. ©enietruppen.

2 ©ompagnien Bontonnierö ju
100 3»

8 ©ompagnien Bionnierö ju
100 3».

800IX
?r Be.

i

i

mnii
b. Strtitlerie.

36 ©ompagnien ju Bebienung
bei gelbgefcftügeö unb ber
©ebirgöbatterien im Surcft*
feftnitt ju 125

10 ©omp. jum BojTtionögefcftüg
ju 125 3»

4 Barfcompagnien ju 125 3».
Barftrain

c. ©abalterie.
10 ©omp. ©uiben ju 40 3».
30 ©ompagnien reitenbe 3äger

ju 80 3»

d. ©eftarffeftügen.
50 ©ompagnien ju 125 3».

e. Sn fanterie.
100 SataiHottöftäbe ju 21 3».
600 ©ompagnien Snfanterie ju

120 — 140 3». ober 100
Bataillone ju 6 ©ompagnien

4500

1250
500

1000

400

2400

2100

80600

725C

2800

6250

82700
3». 100000

3aftl unb ©intfteilung ber ©efeftüge.
1) 3u einer Bunbeöarmee »on 6000O3»ann<

3 Batterien 12 Bf. Kanonen
12 „ faftrenbe 6 Bf.

Kanonen
3 „ reitenbe 6 Bf. Ka«

notten
5 „ faftrenbe 12 Bf.

laubigen.
1 „ faftrenbe 24 Bf.

laubigen.

12 ©efeftüge

48

12

20

2) Ru einet Bunbeöarmee »on 800O03»ann.
4 Batterien 12 Bf. Kanonen 16 ©efeftüge j

4

13

reitenbe 6 Bf- Sta--

nonen
faftrenbe 6 Bf- ^«*
nonen
faftrenbe 12 Bf. &au>
bitten
24 Bf. laubigen

16

52

20
8
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Transport
b. Artillerie.

24 Compagnien zu Bedienung
von 24 fahrenden Batterien
im Durchschnitt zu 125 M.

8 Compagnien zu Bedienung
des Positionsgeschützes zu
125 M

4 Parkcompagnien zu 125 M.
Parktrain....

60«

3000

1000
500
400

36 Compagnien.
Cavallerie.
6 Compagnien Guiden zu

40 M.
20 Compagnien reitende Jäger

zu80M..

4900

240

160«
1840

ä. Scharfschützen.
40 Compagnien zu 100 M. 400«

e. Infanterie.
384 Compagnien von ungleicher Stärke 47190
70 Bataillonsstäbe zu 21 M. 1470

M. 60000
2) Nach dem Maßstabe von 4 : 100 der

Bevölkerung :
». Genietruppen.

2 Compagnien Pontonniers zu
100 M.

6 Compagnien Pionniers
100 M.

zu

b. Artillerie.
4 Compagnien zu Bedienung

der reitenden Batterien zu
130 M

24 Compagnien von verschiede¬
ner Stärke zu Bedienung von
24 fahrenden Batterien

4 Compagnien zu Bedienung
von Gebirgsbatterien zu
80 M

8 Compagnien zum Positionsgeschütze

zu 121 M.
5 Parkcompagnien zu 125 M.
Parktrain

c. Cavallerie.
8 Comp. Guiden zn 40 M.

24 Compagnien reitende Jäger
zu 80 M

200

600

520

3010

320

968
625
518

320

192«

80»

cl. Infanterie und Scharfschützen.
48 Compagnien Scharfschützen

zu 100 M 480«
80 Bataillonsstäbe zu 21 M. 1680

480 Compagnien Infanterie oder
80 Bataillone von 700 —

5961

2240

900 M.
Transport 6480

64519

3) Nach dem Maßstabe von
völkerung:
s. Genietruppen.

2 Compagnien Pontonniers zu
100 M.

8 Compagnien Pionniers zu
100 M.

b. Artillerie.
36 Compagnien zu Bedienung

des Feldgeschützes und der
Gebirgsbatterien im Durchschnitt

zu 125
10 Comp, zum Positionsgeschütz

zu 125 M
4 Parkcompagnien zu 125 M.
Parktrain

o. Cavallerie.
10 Comp. Guiden zu 4« M.
30 Compagnien reitende Jäger

zu 80 M

cl. Scharfschützen.
50 Compagnien zu 125 M.

e. In fanterie.
10« Bataillonsstäbe zu 21 M.
690 Compagnien Infanterie zu

120 — 140 M. oder 100
Bataillone zu 6 Compagnien

9lM

7099!

M. 80«0l
100 der Be

200

80«
100«

4500

1250
500

1000

400

2400

210«

80600

725«

2800

625«

Zahl und Eintheilung der
1) Zu einer Bundesarmee von

3 Batterien 12 Pf. Kanonen
12 fahrende 6 Pf.

Kanonen
3 „ reitende 6 Pf. Ka¬

nonen
5 „ fahrende 12 Pf.

Haubitzen.
1 „ fahrende 24 Pf.

Haubitzen.

2) Zu einer Bundesarmee von
4 Batterien 12 Pf. Kanonen
4 „ reitende 6 Pf. Ka¬

nonen
13 „ fahrende 6 Pf. Ka¬

nonen
5 „ fahrende 12 Pf. Hau>

bitzen
2 „ 24 Pf. Haubitzen

82700

M. 10000U

Geschütze.
60000 Mann.

12 Geschütze

48 «

12

20 „
4. „

96 „
80000 Mann.

16 Geschützes

16

52

2«
8
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Sranöport 112 ©efeftüge
4 Batterien ©ebiraöartillerie ju

4 leichten 12 Bf. £aubigeu 16 „
32 128 „

3) 3u einer Bunbeöarmee ». lOOOOO3»ann.
4 Batterien 12 Bf. Kanonen 16 ©efeftüge
4 „ reitenbe 6 Bf. ^af

nonen .16 „
16 „ faftrenbe 6 Bf. Sia*

nonen .64 „
6 „ faftrenbe 12 Bf. pau*

higen .24 „
2 „ faftrenbe 24Bf. frau*

bigen 8 „4 „ leieftte ©ebirgö* 12
Bf. laubigen ju 6
©efeftügen .24 „

36 152

Sem §. 25, ber ben Kantonen überläßt, ben

Bereitfdjaft * unb 3»arfcftfebr iftrer Smppenabtftei*
tungen ju beftimmen, fönnen wir unmöglich beiftim*
men. Ser Bunbeöbeftörbe muß baö Stecftt notftmen*
big eingeräumt werben, birect biejenigen Sruppen
felbft aufjubt'eten, bie ju iftren 3*»erfen am näcftften
liegen unb atfoamfcftnetlften auf ben Bunft gebraeftt
werben fönnen, wo man fie ftaben will. SBenn j. B.
in ben ©antonen Stargau ober Bafel Sruppen plög*
fid) notftwenbig werben, fo fann eö unmögtieft ber
Stegierung »on Bern frei gefaffen werben, Sruppen
auö bem Oberfanbe ju heorbern, fonbern bie eibge«
nöffTfcfte Beftörbe foll ffe bireft auö bem Oberaargau
ober bem Biöthum unter einfacher Slnjeige an bie
©antonöregierung aufbieten fönnen.

Beim unmittelbaren Slufgehot bureft bte eibge«
uöffTfcbe Beftörbe ift ©arantie für bai Koftbarfte im
Kriege ba, für ben 3 eit gewinn.

Sie Sanbweftr. ^ahen wir eine tücfttig ani>
gebitbete Bunbeöarmee »on 60000 ober 80000 SJtann,
fo bebavf eö feiner befonbem Steferoe ober Sanb«
weftrclaffe. Sie große Steferoe ftnben wir bann in
ber ganjen bewaffneten Beoölferung oom 30ften bii
50ften 3aftre.

Siefe fann aber unmöglt'dj in 3»affe aufgeboten
»erben, fonbern wirb jum Sheil nur momentan an
bett bebroftten Bunften jur Berftärfung ter Bunbeö*
armee in einjelnen, ben beftehenben Brigaben unb
Siöifionett eingereihten Bataillonen auftreten, jum
Sfteit jur Befegnng »on Baffen, Seftleeö, Bo*
fitionen, jur Serfung »on 3»agajinen, ju ©öcorten,
ju ©treifcorpö im Stüden beö'geinbeö ficft eignen;
fie ift burdj ttehemahme biefer Sienfte ber Bunbeö»
armee »on unenblidjem Stugen, inbem biefe bafür in
SKaffe bei einanber geftaften werben fann jn entfeftei*
benben ©eftlägen.

Sie ©tärfe biefer Sanbweftre wirb bureft bie
Sienftjeit bebingt. SBirb biefe nur bii jum 40ften

£«UKtifcbc ajtt'litair=3«itfchn'ft.

Saftre auögebeftnt, fo fann fie jwifeften 70000 unb
80000 3»ann betragen.

3hre innere Organifation muß notftwenbig »on
berjeniaen bev Bunbeöarmee, ber fie an 3aftl unge«
fätjr gifidj ift, ahweieften.

l)St'e Bontonnieröunb Bionnierö, beren
Stugen aueft hei ber Sanbweftr feftr groß ift, fönnen
leieftt auö ben ©ompagnien ber übrigen SBaffen »oll*
ftänbig erftalten ober noeft »ermeftrt werben.

2) Sie Slrtiflerie wirb auöfcftließlicft ju Be*
bt'enung beö Bofitionögefcftügeö oerwenbet, bie ©om*
pagnienjaftl fann bafter »erminbert werben unb er*
ftäft bie notftwenbige ©rgänjung auö ber 3»annfcftaft,
bie aui ber Bunbeöarmee übertritt.

3) Sie ©aoatlerte, »orjüglicft jum Bartei*
gängerbienfte beftimmt, muß alö bie foftbarfie BJaffe,
auf bie Hälfte fterabgefegt werben.

4) Sie ©djarffeftügett, bie ficft »orjüglicft
I jur Sanbweftrwaffe eignen, müßten befonberö jafth«

reieft fepn. Safter wirb iftre Bermeftrung beinafte
auf baö Soppefte mit ben übrigen SBaffen bennoeft
t'n feinem 3»iß»erftäftniffe fteften.

5) Sie 3nt"anterie beftäft bie innere Orga*
nifation biefer SBaffe hei ber Bunbeöarmee bei.

Sie 3»annfcftaft ber Bunbeölanbmeftr »ertfteilt
fTcft nun fofgenbermaßen unter bie »erfeftiebenen B3af*
fengattitngen :

2 ©ompagnien Bontonnterö ju 100 3»ann 200
6 „ Bionnierö ju 100 3»ann 600

24 „ Slrtilterie ju 125 SKann 3000
12 „ ©aoallerie ju 80 3»ann 960
64 „ ©eftarffeftügen ju 125 3».. 8000
80 „ Bataiflonöftäbe ju 12 3».. 960

480 „ 3nfanterie ober 80 Batail*
lone »on ungleicfter ©tärfe 66280

80000
B3irb bie Sienftjeit ber Sanbweftr bii jum 50ften

3aftre auögebeftnt, fo wirb iftre ©tärfe 140—150000
3»ann betragen. Sie Rabl ber ©ompagnien ber »er*
feftiebenen SBaffengattungen würbe auf bai Soppefte
gebraeftt, bie ©tärfe berfelben aber etwa um ben
Sten Sfteil »erminbert werben, ba ber Slbgang bureft
Untauglicftfeit ober Sob »om 40ften bii 50ften Saftre
bebeutenb junimmt.

Sie feftwetjerifefte Kriegömacftt würbe atfo auö
2 |)auptabtfteifungen, ber Bunbeö armee unb ber
gefammten »ereinigten Sanbweftr befteften.

Siefe einfaefte ©tntfteilung muffen wir jeber
Slbtfteilung in meftrere ©ontingente »orjieften, weit
ber Uebertritt ber 3»annfcftaft nur einmal ftattftitbet
unb alfo biefefbe mäftrenb ber ganjen Sienftjeit bei
einanber bleibt, ba ftingegen ber beftänbige SBecftfet
unb Uebertritt auö einem ©ontingent in baö fofgenbe
ftöcftft naefttfteilig auf bie innere Organifation wir*
fen muß.
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Transport 112 Geschütze
4 Batterien Gebirgsartillerie zu

4 leichten 12 Pf. Haubitze» 16 „
32 128

3) Zu einer Bundesarmee v. 100000Mann.
4 Batterien 12 Pf. Kanonen 16 Geschütze
4 reiteude 6 Pf. Ka¬

nonen 16
16 fahrende 6 Pf. Ka¬

64nonen „
6 fahrende 12 Pf. Hau¬

24bitzen
2 fahrende 24Pf. Hau¬

bitzen 8
4 leichte Gebirgs- 12

Pf. Haubitzen zu 6
24Geschützen

36 152

Dem §. 25, der den Kantonen überläßt, den
Bereitschaft- und Marschkehr ihrer Truppenabthei-
lungen zu bestimmen, können wir unmöglich beistimmen.

Der Bundesbehörde muß das Recht nothwendig

eingeräumt werden, direct diejenigen Truppen
selbst anszubieten, die zu ihren Zwecken am nächsten
liegen und also am schnellsten auf den Punkt gebracht
werden können, wo man sie haben will. Wenn z. B.
in den Cantonen Aargau oder Basel Truppen plötzlich

nothwendig werden, so kann es unmöglich der
Regierung von Bern frei gelassen werden, Truppen
aus dem Oberlande zu beordern, sondern die
eidgenössische Behörde soll sie direkt ans dem Oberaargau
oder dem Bisthum unter einfacher Anzeige an die
Cantonsregierung aufbieten können.

Beim unmittelbaren Aufgebot durch die eidge-
uössische Behörde ist Garantie für das Kostbarste im
Kriege da, für den Zeitgewinn.

Die Landwehr. Haben wir eine tüchtig
ausgebildete Bundesarmee von 60000 oder 80000 Mann,
so bedarf es keiner besondern Reserve oder
Landwehrclasse. Die große Reserve finden wir dann in
der ganzen bewaffneten Bevölkerung vom 30sten bis
50sten Jahre.

Diese kann aber unmöglich in Masse aufgeboten
werden, sondern wird zum Theil nur momentan an
den bedrohten Punkten zur Verstärkung der Bundesarmee

in einzelnen, den bestehenden Brigaden und
Divisionen eingereihten Bataillonen auftreten, zum
Theil zur Besetzung von Pässen, Desilees,
Positionen, zur Deckung von Magazinen, zu Escorten,
zu Streifcorps im Rücken des Feindes sich eignen;
sie ist durch Nebernahme dieser Dienste der Bundes»
armee von unendlichem Nutzen, indem diese dafür in
Masse bei einander gehalten werden kann zu entscheidenden

Schlägen.
Die Stärke dieser Landwehre wird durch die

Dienstzeit bedingt. Wird diese nur bis zum 40sten
Helvttischk Militair-Seitschrift.

Jabre ausgedehnt, so kann fie zwischen 70000 und
80000 Mann betragen.

Ihre innere Organisation muß nothwendig von
derjenigen der Bundesarmee, der sie an Zahl ungefähr

gleich ist, abweichen.

1) Die Ponton nier sund Pionniers, deren
Nutzen auch bei der Landwehr sehr groß ist, können
leicht aus den Compagnien der übrigen Waffen
vollständig erhalten oder noch vermehrt werden.

2) Die Artillerie wird ausschließlich zu
Bedienung des Pofitionsgeschützes verwendet, die
Compagnienzahl kann daher vermindert werden und
erhält die nothwendige Ergänzung aus der Mannschaft,
die aus der Bundesarmee übertritt.

3) Die Cavallerie, vorzüglich zum Partei-
gängerdienste bestimmt, muß als die kostbarste Waffe,
auf die Hälfte herabgesetzt werden.

4) Die Scharfschützen, die fich vorzüglich
zur Laiidwehrwaffe eignen, müßten besonders zahlreich

seyn. Daher wird ihre Vermehrung beinahe
auf daS Doppelte mit den übrigen Waffen dennoch
in keinem Mißverhältnisse stehen.

5) Die Infanterie behält die innere
Organisation dieser Waffe bei der Bundesarmee bei.

Die Mannschaft der Bundeslandwehr vertheilt
fich nun folgendermaßen unter die verschiedenen
Waffengattungen :

2 Compagnien Pontonniers zu 100 Mann 200
6 „ Pionniers zu 100 Mann 600

24 „ Artillerie zu 125 Mann 3000
12 „ Cavallerie zu 8« Mann 960
64 „ Scharfschützen zu 125 M.. 8000
8« „ Bataillonsstäbe zu 12 M.. 960

480 „ Infanterie oder 80 Batail¬
lone vou ungleicher Stärke 66280

80000
Wird die Dienstzeit der Landwehr bis zum 50sten

Jahre ausgedehnt, so wird ihre Stärke 140—150000
Mann betragen. Die Zahl der Compagnien der
verschiedenen Waffengattungen würde auf das Doppelte
gebracht, die Stärke derselben aber etwa um den
8ten Theil vermindert werden, da der Abgang durch
Untauglichkeit oder Tod vom 40ften bis 50sten Jahre
bedeutend zunimmt.

Die schweizerische Kriegsmacht würde also aus
2 Hauptabtheilungen, derBundesarmee und der
gesummten vereinigten Landwehr bestehen.

Diese einfache Eintheilung müssen wir jeder
Abtheilung in mehrere Contingente vorziehen, weil
der Uebertritt der Mannschaft nur einmal stattfindet
und also dieselbe während der ganzen Dienstzeit bei
einander bleibt, da hingegen der beständige Wechsel
und Uebertritt aus einem Contingent in das folgende
höchst nachtheilig auf die innere Organisation wirken

muß.



— 42 -
,,B eftanb, St epartt tion uttbUnt er rieft t ber

Slrtiflerie unb ©aoallerie.
(§§. 5 —8, 20, 21, 31, 146-148, 162, 163, 175,

179,183.)
Sie Stegierung »on ©t. ©allen bringt ben

Stntrag für Berminberung unb für eine anbere Ber*
tbeiluttg ber Slrtilterie, fo ba^ eine größere 3aftl »on
©antonen an ber ©tedung ber 124 gelbgefcftüge
Stntfteil ju neftmen ftätte, bie ©rgänjungö* unb Ste«

ferö'egefctjüge aber, mit ehenfaHö nur 124 ©tücfen
nebft bem baju gehörigen 3»aterietten, naeft unb naeft
in bie eibgenöffifeften 3eugftäufer angefeftafft würben;
ferner für Befeftränfung ber ©aöafterie auf bloß baö
Soppefte beö bermaligen Beftanbeö unb babet für
Berlegung berfelben auf fämmtlidje ©antone, fo
nämlich, baß ber ©a»allertft nidjtö ali bai Bferb,
bie ©ibgenoffenfeftaft aber alle Sluörüftung fterheiju«
feftaffen ftätte; enblicft in Slnfeftung bet'ber SBaffen«
gattungen, für bie ©entratifation beö Unterrtcfttö,
lebigfich mit Sluönaftme bei Stefrutenunterriefttö ber
©anontere.

Siefe ©entratifation beö Unterricftteö, wenn fie
auöfüftrbar fepn foflte, würbe allerbingö fehr wün»
fdjenöwertfte Bortfteite t'n ficft »ereinigen; auch tarn
fie fchon bei ber erften Beratbung beö ©ntwurfö
ernftlieft jur Sprache. Sie erfefteint alö eine faft ahfolute
Bedingung, um bie Sluöbifbung biefer SBaffengat*
tungen im ©anjen auf eine befrt'ebigenbe ©tufe ju
fteben; bie 3»ebrfoflen beö Unterricftteö berfelben
Würben nicht ferner nur auf einjelnen ©antonen la«

ften; jugleicb würbe bk 3»ögfidjfeit baburdj »ermit«
telt, baö fofifpielige 3»aterielle ebenfo wie baö 3»ann«
febaftöerforberniß gleichmäßiger auf bie ©antone ju
»erfegen. Slber wie folt fie fTcft mit ben gegenwärtigen
Bnnbeö»erftältniffen ber ©ibgenoffenfeftaft »ereinbaren
laffen, mit bem ©outingentöfpftem, welcfteö ben ©tän*
ben nt'cftt bloß bie ©temente ju Bilbung ber Bun«
beöftreitfräfte, fonbern organifirte Sruppenförper
^ttr3u<'ammenfegung beö Bunbeöfteereö ahforbert,—
tnöbefonbere aber mtt bem 3»angel an unmittelbaren
ftnanjiellen iöülföquetlen beö Bunbeö, in golge bef»

fen fcfjon bie Slufbringung ber 3»ittet für bie unauö*
weiöfiefte ©rweiterung ber bereitö begrünbeten unb auf
jeben galt »on ber ©ibgenoffenfeftaft ju unterhalten«
ben allgemeinen Unterricfttö« unb ttehungöanftalten
in Berlegenfteit fegt? — Siefe^)inberniffe erwägenb,
ftat bie 3»ititärauffTcfttöbehörbe fich fdjon oorigeö 3aftr
überjeugt, baß fte baö weniger ootlfommene Borhau*
bene nieftt preiögeben bürfe gegen ein ju fticftenbeö
Botffommenereö, wooon bie ©rreieftbarfeit fo Wenig
»erhürgt fep, fie ftat aber burd) ben §. 181 gürforge
getroffen, baß bennoeft beibe ^auptjwecfe, „Berpoll*
fommnung beö ©fementarunterriefttö ber Slrtilterie
unb ©aoallerie unb bafterige ©rleieftternug ber ©an*
tone" »on ben Bunbeöunterricfttöanftatten jeberjeit
im 3»aße ber heijubringenbett 3»ittel inö Stuge ge*
faßt werben fönnen. Stucft jegt wieber glaubt (Te

bahei fteften bleiben ju folten.
Oftne bie ©entratifation beö Unterricftteö läßt

ficft tnbeffen bie Bertbeitung biefer BJaffen in ffeinere
Barjellen auf eine größere 3aftt ober auf fämmtlicfte
©antone mit ber gorberung »on Snftruftt'on unb
Siöjiplin gar nieftt jufammen benfen, wie fte benn aueft
nur unter »orauögefegter Berbinbung mit jener jur
Sprache gebracht ift.

Sie grage »on bem Beftanbe ber ©aoallerie
Wirb, ba auch anbere ©antone fie erbeben,
an iftrem Ort ahfonberlicft »orgenommen werben.
B3aö aber biejenige »on bem Beftanbe ber Slrtilterie
unb ber 3utfteilung ber ©rgänjungö* unb Steferoe*
gefeftüge an bie Kantone ober bie gefammte ©ibge* «

noffenfeftaft betrifft, fo fönnte ftd) bie 3»i(itäraufficfttö*
beftörbe »on bem Uebergewicftte ber »orfiegenben
©inwenbungen über bie ©rünbe, welcfte ber Bericftt
»om 27. Bracftmonat »origen 3°ftreö (©. 17 ad
§§. 145 unb 146) ju ©unften ber Beftimmungen
beö ©ntwurfö enthält, nieftt überjeugen, unb muß
inöhefonbere für irrig ftalten, wenn bte Stegierung
»on ©t. ©allen bie Kantone burd) ben ©ntwurf
hierin mit großen neuen Koften bebroht ftnbet. Sie ge*
rügte Bermehrung ber Artillerie bältftcft in ben gleichen
©eftranfen, wie biejenige ber übrigen SBaffengattun*
gen, inbem nämlich ber §. 31 nur bafür forgt, baß
bie auö bem Bunbeöauöjug (ber Bunbeöarmee) auöge*
tretene3»annfcftaft noeft in ©ompagnien beifammen be*

ftalten werbe, um jnr Bebienung bei Bofitionögefcftügeö
»erwenbet ju werben,—ju einer Befiimmung alfo, ju
ber fie immer nod) gefeftieft genug bleiben bürfte, wenn
iftr aud) feine meftrere gortübung bafür ju Stjeil
wirb, alö ber erften ©laffe ber Sanbwefjre überhaupt.
Stod) finb freilieft 5 befonbere Barffompagnien für
bie Barfarbeiten unb ben Bcu-froacbtbtenft neu »er*
langt; inbeffen wirb bie Stellung berfelben ben be*
treffenben ©antonen nicht »iel läfiiger, atö bie»
jenige »on 3nfa«teriecompagnien. Sie »ermeftvte
3aftl ber Stefer»egefcftüge aber fann unmöglich
geringer angefegt werben, Wenn auch nur eini*
germaßen ein Berftäftniß jum Bebarfe beobachtet
fepn foff, fogar fchon jum bloßen Bebarfe »on 5JJo«

fitionögefdjüg, um bie bereitö befefit'gten ©ränjpnnfte
fo ju armiren, wie fofdjeö bereitö bie erften Sfnftaf«
ten jur Stnfredjtbaltung ter '.'.'eutralität erfovbern
fönnen. Stamentfidj wäre bte bagegen oorgefajfagene
3ahl »on 126 ©efdjügen für ©rgänjung?« unb
Steferoebebarf, fo wie für benjenigen ber befeftig«
ten Bwtfie jufammen, burdjattö uitjuret'chenb. Ue«
brigenö nimmt ber auf bie ©antone »erlegte Sheil
biefer ©efchüge beinafte niefttö in Sfnfprueft, wai bie»
felben nicht bereitö befigen; er bürbet ihnen mit
wenigen Sluönahmen feine größeren Saften »on 3»a«
terielfem auf, ba feine orbottnanjmäßige, fonbern nur
überhaupt brauchbare ©aiffonö oerfangt werben, wie

"fte in 3»enge oorftanben finb; er bebingt ficft aueft
feine Befpannung, ba aUeö biefeö SJeaterieltc lebig*
lieft bureft bie int §. 71 bejeieftneten Sranöportmit«
tet in Bewegung gefegt werben folt. ©benbeßwegen
ftat bie SOtifitärauffidjtöbeftörbe gerabe auö bem ofo«
nomifeften ©eficfttöpunfte bie augemeffenfte Sluöfcftei«
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„Bestand, Repartition und Unter richt der

Artillerie und Cavallerie.
(§§. 5 — 8, 20, 21, 31, 146-148, 162, 163, 175,

179, 183.)
Die Regierung von St. Gallen bringt den

Antrag fur Verminderung und für eine andere
Vertheilung der Artillerie, so daß eine größere Zahl von
Cantonen an der Stellung der 124 Feldgeschütze
Antheil zu nehmen hätte, die Ergänzungs- und
Reservegeschütze aber, mit ebenfalls nur 124 Stücken
nebst dem dazu gehörigen Materiellen, nach und nach
in die eidgenössischen Zeughäuser angeschafft würden z

ferner für Beschränkung der Cavallerie auf bloß das
Doppelte des dermaligen Bestandes und dabei für
Verlegung derselben auf sämmtliche Cantone, so

nämlich, daß der Cavallerist nichts als das Pferd,
die Eidgenossenschaft aber alle Ausrüstung herbeizuschaffen

hätte; endlich in Ansehung beider
Waffengattungen, für die Centralisation des Unterrichts,
lediglich mit Ansnahme des Rekrutenunterrichts der
Canoniere.

Diese Centralisation des Unterrichtes, wenn sie

ausführbar seyn sollte, würde allerdings sehr wün-
schenswerthe Vortheile in sich vereinigen; auch kam
sie schon bei der ersten Berathung des Entwurfs
ernstlich zur Sprache. Sie erscheint als eine fast absolute
Bedingung, um die Ausbildung dieser Waffengattungen

im Ganzen auf eine befriedigende Stufe zu
heben; die Mehrkosten des Unterrichtes derselben
würden nicht ferner nur auf einzelnen Cantonen
tasten ; zugleich würde die Möglichkeit dadurch vermittelt,

das kostspielige Materielle ebenso wie das Mann-
schaftserforderniß gleichmäßiger auf die Cantone zu
verlegen. Aber wie soll sie sich mit den gegenwärtigen
Bundesverhältnissen der Eidgenossenschaft vereinbaren
lassen, mit dem Coutingentssystem, welches den Ständen

nicht bloß die Elemente zu Bildung der Bun-
desstreitkräfte, sondern organisirte Truppenkörper
zur Zusammensetzung des Bundesheeres abfordert,—
insbesondere aber mit dem Mangel an unmittelbaren
finanziellen Hülfsquellen des Bundes, in Folge des»

sen schon die Aufbringung der Mittel für die unaus-
weisliche Erweiterung der bereits begründeten und auf
jeden Fall von der Eidgenossenschaft zu unterhaltenden

allgemeinen Unterrichts- und Uebungsanstalten
in Verlegenheit setzt? — Diese Hindernisse erwägend,
hat die Militäraufsichtsbehörde sich schon voriges Jahr
überzeugt, daß sie das weniger vollkommene Vorhandene

nicht preisgeben dürfe gegen ein zu suchendes
Vollkommeneres, wovon die Erreichbarkeit so wenig
verbürgt sey, sie hat aber durch den §. 181 Fürsorge
getroffen, daß dennoch beide Hauptzwecke,
„Vervollkommnung des Elementarunterrichts der Artillerie
und Cavallerie und daherige Erleichterung der
Cantone" von den Bundesunterrichtscinstalten jederzeit
im Maße der beizubringenden Mittel ins Auge
gefaßt werden können. Auch jetzt wieder glaubt sie
dabei stehen bleiben zu sollen.

Ohne die Centralisation des Unterrichtes läßt

sich indessen die Vertheilung dieser Waffen in kleinere
Parzellen auf eine größere Zahl oder auf sämmtliche
Cantone mit der Forderung von Instruktion und
Disziplin garnicht zusammen denken, wie sie denn auch
nur unter vorausgesetzter Verbindung mit jener zur
Sprache gebracht ist.

Die Frage von dem Bestände der Cavallerie
wird, da auch andere Cantone sie erheben,
an ihrem Ort absonderlich vorgenommen werden.
Was aber diejenige von dem Bestände der Artillerie
und der Zutheilung der Ergänzungs- und Reservegeschütze

an die Kantone oder die gesammte Eidge- <

nossenschaft betrifft, so konnte sich die Militäraufsichtsbehörde

von dem Uebergewichte der vorliegenden
Einwendungen über die Gründe, welche der Bericht
vom 27. Brachmonat vorigen Jahres (S. 17 sà
§§. 145 und 146) zu Gunsten der Bestimmungen
des Entwurfs enthält, nicht überzeugen, und muß
insbesondere für irrig halten, wenn die Regierung
von St. Gallen die Kantone durch den Entwurf
hierin mit großen neuen Kosten bedroht findet. Die
gerügte Vermehrung derArtillerie hältfich in den gleichen
Schranken, wie diejenige der übrigen Waffengattungen,

indem nämlich der §. 31 nur dafür sorgt, daß
die aus dem Bundesauszug (der Bundesarmee)
ausgetretene Mannschaft noch in Compagnien beisammen
behalten werde, um znr Bedienung des Positionsgeschützes
verwendet zu werden,—zu einer Bestimmung also, zu
der sie immer noch geschickt genug bleiben dürfte, wenn
ihr auch keine mehrere Fortübung dafür zu Theil
wird, als der ersten Classe der Landwehre überhaupt.
Noch sind freilich 5 besondere Parkkompagnien für
die Parkarbeiten und den Parkwachtdienst neu
verlangt; indessen wird die Stellung derselben den
betreffenden Cantonen nicht viel lästiger, als
diejenige von Jnfanteriecompagnien. Die vermehrte
Zahl der Refervegeschütze aber kann unmöglich
geringer angesetzt werden, wenn auch nur
einigermaßen ein Verhältniß zum Bedarfe beobachtet
seyn soll, sogar schon zum bloßen Bedarfe von
Positionsgeschütz, um die bereits befestigten Gränzpunkte
so zu armiren, wie solches bereits die ersten Anstalten

zur Aufrechthaltung der .'ieutralität erfordern
können. Namentlich wäre die dagegen vorgeschlagene
Zahl von 126 Geschützen für Ergänzung?- und
Reservebedarf, so wie für denjenigen der befestigten

Punkte zusammen, durchaus unzureichend.
Uebrigens nimmt der auf die Cantone verlegte Theil
dieser Geschütze beinahe nichts in Anspruch, was
dieselben nicht bereits besitzen; er bürdet ihnen mit
wenigen Ausnahmen keine größeren Lasten von
Materiellem auf, da keine ordonnanzmäßige, sondern nur
überhaupt brauchbare Caissons verlangt werden, wie

'sie in Menge vorhanden sind; er bedingt sich auch
keine Bespannung, da alles dieses Materielle lediglich

durch die im §. 71 bezeichneten Transportmittel
in Bewegung gesetzt werden soll. Ebendeßwegen

hat die Militäraufsichtsbehörde gerade aus dem
ökonomischen Gesichtspunkte die angemessenste Aussehet-
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bung ju. treffen geglaubt, wenn fie ber ©tbgenoffen*
feftaft jum Borauö bie Stellung berjenigen ©efeftüge
fammt 3»ateriellem »erfeftiebener Slrt überbinbe,
welcfte in ben ©autonaljeugftäufern nieftt ju ftnben
finb, ftingegen iftre fefton baburdj auf lange 3fit
ftinauö in Slnfprucb genommenen |)ülfömittel jum
Beftuf anberer Seiftungen feftone, wo bie Kantonal*
jeughäufer mit iftrem Beftgtftum, ber urfprüngtieften
Beftimmung beöfelben gemäß, auöftelfen fönnen."

Slnmerfungen. Ser »on ©t. ©allen ange*
tragenen Berminbemng beö ©rgänjungö* unb Ste*

fer»cgefcfjügeö fönnten wir auö ben »on ber Stuf*
JTcfttöbeftörbe gegebenen bureftauö überjeugenben
©rünben unfere Beiftimmung nicht geben.

Sagegen ftnben wir beffen Slntrag, bte Sfrtille«
rie auf eine größere Rabl »on ©antonen unb bie
©a»atterie auf alle ju öertbeifen, grunbfägfich »offfom«
men gerecht unb billig. @t. ©allen gebührt bafter »er*
bienter Sanf, baß eö biefe grage auf bie Baftn ge*
braeftt ftat.

Stacft bem Stecfttögrunbfage foflte aber nieftt
nur bie ©a»aflerie, fonbern aueft bie übrigen SBaf*
fengattungen, fo wie aueft baö fämmtlicfte Kriegö*
materiat naeft bem Berftäftniffe beö ju liefernben
©ontingentö auf alle ©antone öertheitr werben.

Bei gleicher Bertfteitung aller SBaffengattungen
auf alle ©antone bätte j. B. Urp ju (teilen:

Bontonnierö unb Bionnierö Vi00 ber
Bunbeöarmee 6 3»antt

Slrtiderie unb Srain Vu .40 „©aoallerie (©uiben unb %aa,tt) Y3S 16 „©eftarffeftügen ^i6 35 „3nfanterie etwa 4/5 463 „'
560 „Sie Slufftefttöbeftörbe ftnbet biefe gleichmäßige

Bertfteifungöweife mit bem ©ontt'ngentfpfteme un»er*
trägtieft, weit baffelbe nidjt nur bie ©femente ju Bit*
bung ber Bunbeöftreitfräfte, fonbern organifirte
Sruppenförper jur 3ufa«"«enfeguttg beö Bunbeö*
fteereö »on ben ©tänben »erlange.

3n ber Kriegö»erfaffung beö beutfcften Bunbeö,
ber aueft baö ©ontingentfpftem feftbäft, ftnbet man
biefe gleicftmäßige Bertfteilung ber SBaffengattungeu
auögefprocften.

@o folt j. B. jebeö ©ontingent enthalten:
an Bionnierö unb Bontonnierö V100. ber Bunbeö*

„ Slrtiderie </15 armee

„ ©apaderie */7

u Säßer unb Scftarffeftügen V20
baö Uebrige 3nfänr*rie.

©0 j. B. foff baö gurftentftum Stcfttenftein
fteflen:

Bionnierö unb Bontonnierö 1 3Kann
Slrtilterie unb Srain 4 „©apaderie 8 „

Säger unb Scftarffeftügen 2 „<
Süueninfartterie 40 „

55 „

Ob mm ber Sefcbfuß über biefe Berttjettuttgö**
weife wirflieh abgeänbert worben fep, ift unö unbefannt,
aber baö ift gewiß» baß nnn bie fleinern Staa*
ten nur 3nf<*nterie fteffen, unb bie größern bie Sir*
filterte unb ©a»aderie übernommen ftaben, inbem
man bie Stotftwenbigfeit efnfaft, baß bie ©ontingente
eineö Staateö in ganjen Sruppenförpern geftellt
werben muffen.

Obfcfton alfo gegen ben Stecfttögrunbfag ber
gfet'djmäßigen Bertfteilung bureftauö feine gefegttefte
©tnwenbungjn machen ift, foift boeft bie Unjwetfmäßig*
feit beffelben ju einleudjtenb, alö baß man auf beffen
Stnwenbung befteben wodte.

Slnberö »erftält eö ficft aber mit bem Unterrichte
ber Slrtiderie unb ©aöaderie.

Oftne bie ©entralt'fation beö Unterricbtö werben
biefe beiben foftbaren SBaffen nie ben ©rab »on Sluö*
bilbung erreichen, ber »on iftnen notftwenbig »erlangt
werben muß, wenn baö Baterfanb am Sage ber
©efaftr |>eil unb Stettung »on iftnen ftoffen unb er*
warten fod.

Safter fodten feine Soften gefefteut werben, um
biefen S^ecf ju erreichen. Stuö »etcfjen |>üffömitteln
»urbe biö jegt ber Unterricftt biefer betben BJaffen
beftritten? SBürben biefe nicht meftr alö ftinreicftenb
fepn, »enn fte ftatt jerfplittert, »ereinigt »ürben?

©in einjigeö, redjt tücfttig auögebilbeteö 3nfiruc*
tionöcorpö für bie Slrtiderie unb eineö für bie ©ö»
»aderie »erben unenblicft ©rößereö leiften alö bie
biöfterigen 15 3"pr*,ctionöcorpö für bte Slrtifferte
unb bte 12 für bie ©aoallerie in ben »erfeftiebenen
©antonen. %a, wit finb überjeugt, ba^ burch biefe
©entralt'fation fo große ©rfparniffe gemacht »ürben,
baf) aui benfelben bie im 1 ften ©ntwurfe porgefdjfa«
genen 4 Batterien reitenber Strtillerie organifirt
werben fönnten. Siefe tieß bie Stufftcfttöbeftörbe beim
2ten ©ntwurfe wieber weg, weil bie betreffenben
©antone beö bureft fie »erurfaeftten großen Slufwan*
beö wegen bie Uebernabme berfefben abfeftntett. Sie
großen Koften, bie fowoftf b te feftwierige Snftruction,
atö aueft bie Stnfcftaffung unb Unterhaltung beö
3»ateriellen einer reitenbett Slrtiderie »erurfa*
eften, fomme« aber fo in teinen Betracftt gegen ben
ungefteuren Stugen nnb Bortbeit, ben iftr BefTg ge*
währt, baß bte Slufftefttöbeftörbe Slffeö baran fegen
fodte, ben Bunb jur Uebemaftme berfelben ju be*

fiimmen.
Siefetbe muß notftwenbig »om Bunbe felbft

übernommen werben, weil iftre Snfrruftton nicht wie
bei ben anbern SBaffen nur periobifebwteberfehren fann,
fonbern bleibenb fepn muß. ©elbft bei benjenigen
fteftenbett ^eeren, wo bie größten Beurlaubungen
ftattftnben, werben »on biefer SBafjfe wenigftenö 2/3

beö compteten Stanbeö in beftänbtgem Stenfle be«

ftalten.
Solche Opfer finb nun afferbingö feinem einjef*

nen Stanbe jujumutfteu.
Sie gußartiderie bebarf ebenfaffö einer aleid)'-

mäßigem Snftruftton, Sn einigen ©antonen wirb fte
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dung zu. treffen geglaubt, wenn sie der Eidgenossen«
schaft zum Voraus die Stellung derjenigen Geschütze
sammt Materiellem verschiedener Art überbinde,
welche in den Cantonalzeughâusern nicht zn finden
sind, hingegen ihre schon dadurch auf lange Zeit
ninaus in Anspruch genommenen Hülfsmittel zum
Behuf anderer Leistungen schone, wo die
Kantonalzeughäuser mit ihrem Besitzthum, der ursprünglichen
Bestimmung desselben gemäß, aushelfen können."

Anmerkungen. Der von St. Gallen
angetragenen Verminderung des Ergänzungs- und Re-
servcgeschützes könnten wir aus den von der
Aufsichtsbehörde gegebenen durchaus überzeugenden
Gründen unsere Beistimmung nicht geben.

Dagegen finden wir dessen Antrag, die Artillerie
auf eine größere Zahl von Cantonen und die

Cavallerie auf alle zu vertheilen, grundsätzlich vollkommen

gerecht und billig. St. Gallen gebührt daher
verdienter Dank, daß es diese Frage auf die Bahn
gebracht hat.

Nach dem Rechtsgrundsatze sollte aber nicht
nur die Cavallerie, sondern auch die übrigen
Waffengattungen so wie auch das sämmtliche
Kriegsmaterial nach dem Verhältnisse des zu liefernden
Contingents auf alle Cantone vertheile werden.

Bei gleicher Vertheilung aller Waffengattungen
aus alle Cantone hätte z. B. Ury zu stellen:

Pontonniers und Pionniers der
Bundesarmee 6 Mann

Artillerie und Train '/^ .40 „Cavallerie (Guiden und Jäger) t/z5 16 „
Scharfschützen ^ 35 „Infanterie etwa ^ 463 „'

560 „Die Aufsichtsbehörde findet diese gleichmäßige
Vertheilungsweise mit dem Contingentsysteme
unverträglich, weil dasselbe nicht nur die Elemente zu
Bildung der Bundesstreitkräfte, sondern organiflrte
Truppenkörper zur Zusammensetzung des Bundesheeres

von den Ständen verlange.
In der Kriegsverfassung des deutschen Bundes,

der auch das Contingentsystem festhält, findet man
diese gleichmäßige Vertheilung der Waffengattungen
ausgesprochen.

So soll z. B. jedes Contingent enthalten:
an Pionniers und Pontonniers der Bundes-

„ Artillerie armee

„ Cavallerie ^/7

„ Jäger und Scharfschützen '/20
das Uebrige Infanterie.

So z. B. soll das Fürstenthum Lichtenstein
stellen:

Pionniers und Pontonniers 1 Mann
Artillerie und Train 4 „Cavallerie 8 »

Jäger und Scharfschützen 2
Limenlnfanterie 40 „

55 „

Ob mm der Beschluß über diese Vertheilungsweise
wirklich abgeändert worden sey, ist nns unbekannt,

aber das ist gewiß, daß nun die kleinern Staaten

nur Infanterie stellen, und die größern die
Artillerie und Cavallerie übernommen haben, indem
man die Nothwendigkeit einsah, daß die Contingente
eines Staates in ganzen Truppenkörpern gestellt
werden müssen.

Obschon also gegen den Rechtsgrundsatz der
gleichmäßigen Vertheilung durchaus keine gesetzliche
Einwendung zu machen ist, soistdoch dieUnzweckmäßi'g-
keit desselben zu einleuchtend, als daß man auf dessen

Anwendung bestehen wollte.
Anders verhält es sich aber mit dem Unterrichte

der Artillerie und Cavallerie.
Ohne die Centralisation des Unterrichts werden

diese beiden kostbaren Waffen nie den Grad von
Ausbildung erreichen, der von ihnen nothwendig verlangt
werden muß, wenn das Vaterland am Tage der
Gefahr Heil und Rettung von ihnen hoffen und
erwarten soll.

Daher sollten keine Kosten gescheut werden, um
diesen Zweck zu erreichen. Aus welchen Hülfsmitteln
wurde bis jetzt der Unterricht dieser beiden Waffen
bestritten? Würden diese nicht mehr als hinreichend
seyn, wenn sie statt zersplittert, vereinigt würden?

Ein einziges, recht tüchtig ausgebildetes Jnstruc-
tionscorps für die Artillerie und eineS für die
Cavallerie werden unendlich Größeres leisten als die
bisherigen 15 Jnstructionscorps für die Artillerie
und die 12 für die Cavallerie in den verschiedenen
Cantonen. Ja, wir sind überzeugt, daß durch diese
Centralisation so große Ersparnisse gemacht würden,
daß aus denselben die im 1 sten Entwürfe vorgeschla«
genen 4 Batterien reitender Artillerie organisirt
werden könnten. Diese ließ die Aufsichtsbehörde beim
2ten Entwürfe wieder weg, weil die betreffenden
Cantone des durch sie verursachten großen Aufwandes

wegen die Uebernahme derselben ablehnten. Die
großen Kosten, die sowohl d ie schwierige Instruction,
als auch die Anschaffung und Unterhaltung des
Materiellen einer reitenden Artillerie verursachen,

komme» aber so in keinen Betracht gegen den
ungeheuren Nutzen und Vortheil, den ihr Besitz
gewährt, daß die Aufsichtsbehörde Alles daran setzen

sollte, den Bund zur Uebernahme derselben zu
bestimmen.

Dieselbe muß nothwendig vom Bunde selbst
übernommen werden, weil ihre Instruktion nicht wie
bei den ander» Waffen nur periodisch wiederkehren kann,
sondern bleibend seyn muß. Selbst bei denjenigen
stehenden Heeren, wo die größten Beurlaubungen
stattfinden, werden von dieser Wasse wenigstens 2/z

des completen Standes in beständigem Dienste
behalten.

Solche Opfer sind nun allerdings keinem einzelnen

Stande zuzumuthen.
Die Fußartillerie bedarf ebenfalls einer gleich-

mäßigern Instruktion. In einige« Cantonen «uro sie
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afle Saftre für ein paar Sage, in anbern ade 2, 3
unb 4 Saftre e i n m a l für 2 biö 8 SBocften jufammen*
gejogen unb geübt. Siefe große Berfcftt'ebenfteit ber
Snftruftionöjeit ift bie Urfacfte ber großen Ungteicft*
fteit in ber ©efdjirflicbfeit unb 3»anöorirfertigfeit ber
»erfchiebenen Slrtideriecontt'ngente hei eibgenöffifeben
©cfjufen unb Sägern, ©ö ftnben fogar bebeutenbe
3fbweicfjungen oon ben eibgenöffifeften Stegfementö
ftatt, j. B. in ber Sluffteltung, 3ngovbituitg, ober in
ben 3»anöücm ber Batterien, wobureft bie 3»ann«
feftaft nur »erwirrt wirb, inbem fie bie eibgenöffifefte
Borfchrift »on ber anbern nidjt ju unterfcfteibeit
Wei$. ©o haben wir j. B. Rürdjer unb Bemer
Batterien baö gteiefte 3»anö»er bureftauö auf »er*
feftiebene SBeife auöfüftren feften. ©ofthe Unregetmä*
ßigfeiten, bie jwar aueft jegt leieftt ju oermeiben wä»

ren, roenn man ftd) an bai eibgenöffifefte Stegle*
ntent ftreng ftalten wodte ober bie StuffTcftt ftreiiger
»äre, faden beim ©entralunterricftt ganj weg.

Stucft bie ©cöaflerie fann nur bureft einen ©en«
tralunterricftt eine Bilbung erftaften, bie bem geinbe
Sichtung »or berfelben abgewinnen fann. — SBir
haben treffliche ©aüaderieinftvuftoren in meftrern ©an«
tonen, beren SBirfungöfreiö aber ju ftein ift, um
auf baö ©anje »ortheitftaft unb bauernb wivfcn ju
fönnen. — Bon welcftem auögejeicftneten Stugen
müßte aber iftr »ereinteö ©treben in einer ©entraf«
anftalt werben.— Saö »orjäftrige Sager ift woftl bie
hefte SBiberfegung gegen ade Rweifel, oh woftl je
mit ber ©cftweijerca»aderie etwaö Sücfttigeö getei*
ftet werben fönne. BMche gortfeftritte hat fie nieftt
in wenigen Sagen gemaeftt! SBenn man nur wid
unb bie reeftten 3»t'ttet anwenbet, fo ift jebeö Rkl,
aueft baö uuerreiefthar feftet'nenbe, ju erringen.

Sie ©atiatterie muß wenigftenö »erbreifaeftt
werben unb aud) fo reieftt fte nur jum notftwenbigften
Sienfte ftin, inbem fie noeft immer nur ben 35ften
Sfteit ber Bunbeöarmee beträgt, ba ffe boeft bei
aden übrigen beeren s/8, y7, y6, bei Stußlanb fo*
gar V5 ber 3»aeftt entftäft.

©ö ift jwar aderbingö unfer Serrain ju berittf*
fiefttigen, jeboeft ift baö ganje ©e6iet »om nörblicften
Slbhauge ber Slfpen biö jum Stbeine nnb ber Stare,
welchcö gerabe bie reieftften ©antone umfaßt, für
©aoaderie überad henughar, bafter fteften biejenigen
in grobem Srrtftum, bie glauben, Wir haben feine
©aoaflerie nötftig. 3m gelbjuge üon 1799 ftanb bte
©aoaderie ber granjofen, Oeftreicftev unb Stuffcit
ungefähr im Berbättniffe oon 1 : 10, unb hat tref*
ftiefte Sienfte geleiftet. Secourbe benugte feine ©a«
»alieriefcftwabroit im ©ngabin aufö Befte. 3m Saftre
1798 mußten unfere Sanbfturmhaufen oon grau*
brunnen biö jum ©rauhofj ben großen Stugen ber
©aöadevie auf Scftweijerbobett mit ihrem Biute be*

jeugeu.
Berichten wir auf bie reitenbe Slrtiderie unb

eine jaftlreidjere ©aüadevie, fo oerjicftten wir auf je«
ben ©ieg. Sft eö uitö naeft blutiger Slrbeit enblicft
gelungen, ben ©ieg ju erringen, fo finb wir ber

3»ittet bureft eigene ©cftulb berauht, ben geinb bureft
lebhafte Berfolgnng ju »ertreiben unb ju »ernieft«
ten. Siefer, im Stücfjuge begriffen, ift erftaunt über
unfere unbegreifliefte Untbätigfeit, maeftt £>alt, fammelt
bie jerftreuten ©eftaaren wieber unb greift aufö Steue

an. Sie Unfrigen, »om Kampfe ermübet, fteften
bennoeft feft unb unburcftbringlicft. Stacftbem fie ben
erften Slnfadauögehalten, rüden fie felbft mutljig auf ben
geinb unb werfen ihn noeft einmal. Stucft biefer
jweite ©ieg ift umfonft mit großen Opfern erfauft.
Sem geinb wirb Reit gelaffen, ficft wieber ju fam«
mein, ©r erneuert feine Stngriffe, biö unfere ganj
erfeftöpften Sruppen wanfen. Ser geinb wid nun
ben feftwer unb blutig erfämpften ©ieg benugeu.
Sie reitenbe Slrtiderie fprengt heran, feftmettert ganje
Steiften unferer Kämpfer nieber, feiner flieftt, lieber
fterben, wie bie Bäter bei ©t. ^atob, ali ben bereitö
errungenen ©ieg auö ben £>änben faftren ju laffen unb
bem Batevlanbe ©eftmaeft ju bereiten. Sie noeft frifeften
(Saoatleriereferoen beö geinbeö ftürjen in bie »om
©artätfeftenbaget niebergefeftmetterten Ouarre'ö unb
ftauen bii auf ben legten 3»ann Sldeö nieber.

SBelcfte Opfer finb nun größer für
baö Batertanb?

„I. ©runbheftanbtfteile ber Bunbeö«
friegö maeftt. 3»ilitär»erftältniffe
ber ©antone gegen bie ©tbgenoffen«
feftaft.

3»int'mum ber Sienftjeit in ber Bunbeö«
armee unb ber Sanbweftre erfter ©taffe.

(§§. 3 unb 4.)

©egen bie Beflimmung beö 3»inimumö ber
Sienftjeit maeften »tele ©antone ©inmenbung, inbem
bie einen eine Stbfürjung oerfangen, anbere ben ©an*
tonafgefeggebungen freie |>anb laffen woden, noeft
anbere iftnen wenigftenö üorbetjalten wiffen möcftten,
SJiobijtcationen für hefonbere gäde anjuorbnen. Sie
3»ilitäraufjTcfttöbeftörbe glaubt, biefelbe gänjlicft faden
laffen ju bürfen, ba, fobalb bie beoorftebenbe SteöifTon
ber SOtaunfcftaftöfcala bie ©ontingentöanfäge beriefttigt
ftaben wirb, feinem ©anton meftr möglich fepn fodte,
bie üiannfcftaft feiner ©ontingente öfter ju wecftfeln,
alö mit ben Stücfficftten »ereinbar ift, welcfte ju bie*
fer Beftimmnng gefüftrt baben."

St nm er tun gen. Stach §.1 beö ©ntwurfö ift
jeber waffenfähige Scftweijer ©olbat unb jur Ber«
tfteibigung beö Batertanbeö »erpftiefttet.

Ser §. 3 befreit bagegen bie große 3aftl ber a\v-
gefeffenen gremben »on jeber militärifcften Sienft«
oerriefttung. Siefe genießen in ben meiften ©antonen
bm ©cftug ber ©efege unb ade bürgerlicften Bor«
theile ber übrigen ©cftweijerbüvger. SBerben fie auö
politifeften ©rünben, benn rechtliche fften wir feine,
jum perfönlicften Sienfte nieftt angeftalten, fo ift eß

boeft Bfficftt unb Stecftt, baß fte auf eine anbere
SBeife jum SBoftl beö ©taateö beitragen.
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alle Jahre für ein paar Tage, in andern alle 2, 3
und 4 Jahre e i n m alfür 2 bis 8 Wochen zusammengezogen

und geübt. Diese große Verschiedenheit der
Jnstruktionszeit ist die Ursache der großen Ungleichheit

in der Geschicklichkeit und Manövrirfertigkeit der
verschiedenen Artilleriecontingente bei eidgenössischen
Schulen uud Lagern. Es finden sogar bedeutende
Abweichungen von den eidgenössischen Reglements
statt, z.B. in der Aufstellung, Zugordnung, oder in
den Manövern der Batterien, wodurch die Mannschaft

nur verwirrt wird, indem sie die eidgenössische
Vorschrift von der andern nicht zu unterscheiden
weiß. So haben wir z. B. Zürcher und Berner
Batterien das gleiche Manöver durchaus auf
verschiedene Weise ausführen sehen. Solche Unregelmäßigkeiten,

die zwar auch jetzt leicht zu vermeiden
wären, wenn man sich an das eidgenössische Reglement

streng halten wollte oder die Aufsicht strenger
Wäre, fallen beim Centralunterricht ganz weg.

Auch die Cavallerie kann nur durch einen
Centralunterricht eine Bildung erhalten, die dem Feinde
Achtung vor derselben abgewinnen kann. — Wir
haben treffliche Cavallerieinstruktoren in mehrern
Cantonen, deren Wirkungskreis aber zu klein ist, um
auf das Ganze vortheilhaft und dauernd wirken zu
können. — Von welchem ausgezeichneten Nutzen
müßte aber ihr vereintes Streben in einer Central-
anstalt werden.— Das vorjährige Lager ist wohl die
beste Widerlegung gegen alle Zweifel, ob wohl je
mit der Schweizercavallerie etwas Tüchtiges geleistet

werden könne. Welche Fortschritte hat sie nicht
in wenigen Tagen gemacht! Wenn man nur will
und die rechten Mittel anwendet, so ist jedes Ziel,
auch das unerreichbar scheinende, zu erringen.

Die Cavallerie muß wenigstens verdreifacht
werden und auch so reicht sie nur zum nothwendigsten
Dienste hin, indem sie noch immer nur den 35sten
Theil der Bundesarmee beträgt, da sie doch bei
allen übrigen Heeren '/», Z/^, bei Rußland
sogar '/5 der Macht enthält.

Es ist zwar allerdings unser Terrain zu
berücksichtigen, jedoch ist das ganze Gebiet vom nördlichen
Abhänge der Alpen bis zum Rheine und dcr Aare,
welches gerade die reichsten Cantone umfaßt, für
Cavallerie überall benutzbar, daher stehen diejenigen
in grobem Irrthum, die glauben, wir haben keine
Cavallerie nöthig. Im Feldzuge von 1799 stand die
Cavallerie der Franzosen, Oestreicher und Russen
ungefähr im Verhältnisse von 1 : 10, und hat
treffliche Dienste geleistet. Lecourbe benutzte seine Ca-
»allerieschwadron im Engadin aufs Beste. Im Jahre
1798 mußten unsere Landsturmhaufeu von
Fraubrunnen bis zum Grauholz den großen Nutzen der
Cavallerie auf Schweizerboden mit ihrem Blute
bezeugen.

Verzichten wir auf die reitende Artillerie und
eine zahlreichere Cavallerie, so verzichten wir auf
jeden Sieg. Ist es uns nach blutiger Arbeit endlich
gelungen, den Sieg zu erringen, so find wir der

Mittel durch eigene Schuld beraubt, den Feind durch
lebhafte Verfolgung zu vertreiben und zu vernichten.

Dieser, im Nuckzuge begriffen, ist erstaunt über
unsere unbegreifliche Unthätigkeit, machtHalt, sammelt
die zerstreuten Schaaren wieder und greift aufs Neue
an. Die Unsrigen, vom Kampfe ermüdet, stehen
dennoch fest und undurchdringlich. Nachdem sie den
ersten Anfall ausgehalten, rücken sie selbst muthig aufden
Feind und werfen ihn noch einmal. Auch dieser
zweite Sieg ist umsonst mit großen Opfern erkauft.
Dem Feind wird Zeit gelassen, sich wieder zu
sammeln. Er erneuert seine Angriffe, bis unsere ganz
erschöpften Truppen wanken. Der Feind will nun
den schwer und blutig erkämpften Sieg benutze«.
Die reitende Artillerie sprengt heran, schmettert ganze
Reihen unserer Kämpfer nieder, keiner flieht, lieber
sterben, wie die Väter bei St. Jakob, als den bereits
errungenen Sieg aus den Händen fahren zu lassen uud
dem Vaterlande Schmach zu bereiten. Die noch frischen
Cavalleriereserven des Feindes stürzen in die vom
Cartätschenhagel niedergeschmetterten Quarre's und
hauen bis auf den letzten Mann Alles nieder.

Welche Opfer sind nun größer für
das Vaterlan d?

„I. Grundbestandtheile der
Bundeskriegsmacht. Militärverhaltnissc
der Cantone gegen die Eidgenossenschaft.

Minimum der Dienstzeit in der Bundesarmee

und der Landwehre erster Classe.
(§§. 3 und 4.)

Gegen die Bestimmung des Minimums der
Dienstzeit machen viele Cantone Einwendung, indem
die einen eine Abkürzung verlangen, andere den Can-
tonalgesetzgebungen freie Hand lassen wollen, noch
andere ihnen wenigstens vorbehalten wissen möchten,
Modifikationen für besondere Fälle anzuordnen. Die
Militäraufsichtsbehörde glaubt, dieselbe gänzlich fallen
lassen zu dürfen, da, sobald die bevorstehende Revision
der Mannschaftsscala die Contingentsansätze berichtigt
haben wird, keinem Canton mehr möglich seyn sollte,
die Mannschaft seiner Contingente öfter zu wechseln,
als mit deu Rücksichten vereinbar ist, welche zu dieser

Bestimmung geführt haben."

Anmerkungen. Nach <z. 1 des Entwurfs ist
jeder waffenfähige Schweizer Soldat und zur
Vertheidigung des Vaterlandes verpflichtet.

Der §. 3 befreit dagegen die große Zahl der
angesessenen Fremden von leder militärischen
Dienstverrichtung. Diese genießen in den meisten Cantonen
den Schutz der Gesetze und alle bürgerlichen
Vortheile der übrigen Schweizerbürger. Werden sie aus
politischen Gründen, denn rechtliche sihen wir keine,
zum persönlichen Dienste nicht angehalten, so ist es

doch Pflicht und Recht, daß sie auf eine andere
Weise zum Wohl des Staates beitragen.
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Unb »elcfte milbere, freunbficftere Bfltcftt fönnte
iftnen übertragen »erben, alö bie Bflege unferer
Berwunbeten unb bie Sorge für bie SBittwen unb
SBaifen ber ©efattenen?

SBir »ünjcften bafter ju §. 3 folgenben Beifag:
„Sie im ©ebiet ber fehweijerifcften ©ibgenoffen*

„feftaft angefeffenen gremben finb »om perfönlicften
„actioen 3»ilitärbienfte befreit, bagegett aber ju ei*

„ner jährlichen Beiftener in ben eibgenöffifeften S«*
„»atibenfonb oerpflichtet."

SBer wirb biefe Seiftung nt'cftt mit greube tra«
gen Woden?

Sie SluffTdjtöbeftörbe gibt bie im erften ©ntwurfge«
maeftte Beftimmung eineö3»inimumö berSienftjeitauf
bie ©fnwenbungen mehrerer ©antone wieber auf, weil
fie glaubt, biebe»orfteftenbe3te»ifTon ber 3»annfcfjaftö*
feata ober bie größere ©ontingentöftärfe füfjre bie
mit bem 3»inimum ber Sienftjeit beabfTcfttigten gu«
ten folgen »on felbft mit ficft, nämlicft, wie fich ber
Bericht jnm erften ©ntwurf auöbrücft, „Bermeibung
beö adjufeftneden SBecftfelö, bamit nieftt bie'©ibge«
ttoffenfeftaft um bie grücftte ber Unterricfttöfofien
fäme, unb »iedeicftt ganje ©ontingente bem £eere
eine alljuwenig eingeübte unb überftaupt ju wenig
fernftafte 3»affe jufüftren." — piet fefteint unö nun
aber ein großer Bortfteil, ben bie Beftimmung wenig*
ftenö einer nicht ju furjen Sienftjeit faft notftwen«
big mit fTcft füftrt, überfeften. Sieß ift ber (ben ber
bloße ftöftere ©onfingentöanfag nieftt gibt), baß in
bentaettfeften ©infteiten, Bataidonen unb ©ompagnien,
eine ftufenweife 3»ifcftung ber altem mit ber jungem
aHannfctjaft eintritt unb bamit ein 3ufammenwacft*
fen, eine gewiffe gebiegene Berfittung, beren SBertft
für bie innere Kraft unb Haltung eineö ©orpö im
gelbe längft anerfannt, für 3»ifijen aber oftne Rweifel
boppelt groß ift, weil fie oftnebem »iet weniger unter
ben SBaffen beifammen finb atö anbere Sruppen.—
Sluf bem anbern SBege, ben ber neue Bericftt jegt
atö Sluöfunftöweg gefunben ju ftaben gfaubt, bleibt
immer möglieft, baß ein ©anton, aueft wenn er bie jwei
btöfterigen ©ontingenteöeretnigtftedt, feinen Sruppen*
beitrag jur Bunbeöarmee jur £älfte in jüngerer, jur
|>älfte in älterer 2»annfcftaft fteden fann.—Statt ftier
locferer foffte baö adgemeine Banb efter noeft ftarfer
angejogen fepn; eö foffte ber ©runbfag beöfuc*
ceffi»en Stacftrücfenö ber 3aftreöflaffen in
einet Slbtfteilung mit ber beftt'mmten Sienftjeit
im affgemeinen ©efeg aufgeftedt werben. — ©ö ift
woftl nie ju »ergeffen, baß unfere Bunbeöarmee im*
mer nur eine mäßige unb barum, ba fie »orjugö*
weife in e in er Sticfttung alö eine3»affe wirb »er*
wenbet werben, oftne © tet eftförmig feit iftrer
©temente baö einfaefte SBerfjeug nieftt fepn wirb,
beffen ein gelbfterr ju bem ¦angejeigten ©ebrauefte
bebarf.

„Sienftflaffenwecftfet.
(§. 4.)

Sie 3»ilitärbeftörbe »on Slargau ftält bafür,

bafj bureftauö ade weftrftafte 3»aunfcftaft juerft iftre
Sienfte im Bunbeöauöjuge (Bunbeöarmee) ju feiften
habe, unb baß folglich bie Bunbeöreferbe (erfte Sanb*
wehre) auö gar feiner anbern alö berjenigen 3»ann<
feftaft befteften fönne, welche in ber Slfteröfotge aui
bem Bunbeöauöjug auögetreten fep; — nur fo ffn*
bet ffe ben ©runbfag ber adgemetnen SBgffenbienft*
pftiefttigfeit burcftgefüftrt. Biöbaftin t'nbeffen ftat ber*
felbe biefe Stuölegung feine^wegö überall gefunben;
»ielmefjr würbe er in bem größern Sfteile ber
Scftwet'j bloß baftin in Slnwenbung gebraeftt, baß
ber SBeftrpflicfttige in einem ber bret »erfeftiebenen
-öauptbeftanbtbetfe berBunbeöfrtegömacftt, „Stuöjug,
Steferoe ober Sanbweftre", beö Stufeö beö Baterlan*
beö gewärtig fepn muffe. Stucft ift nieftt ju läugnen,
baß ©antone, welcfte iftr ©ontingent naeft anbern
SOtarimen befteden, iftrer Bunbeöpflicftt barum biö*
fter in nieftt geringerem 3»aße ©enüge getftan ftaben.
Bon bem ©ontingentöprinjip unb überftaupt Pon ben*
jenigen ©mnbanjTcftten auögeftenb, weldje ber Be*
rtcftt »om 27. Bracftmonat »origen 3aftreö in Be*
jiefjungauf ben erften Sbeilbeö©n<-wurfö auöetnanber*
gefegt hat, glaubt bafter bte 3»ilitäraufficfttöbeftörbe
biefe gorberung nieftt aufneftmen ju bürfen, »enn
fie gleicft cinoerftanbett ift, baß bie Uebereinflimmung
ber ©antonalgefeggebttngen über ben fraglichen Bunft,
im Sittne einer gleichmäßigen ©rfüllung ber Bflieft*
ten gegen baö Baterlanb »on ©eite ader ©eftwei*
jer, feftr ju wünfeften fep."

Slnmerfungen. Sem ©mnbfage ber adge*
meinen Sienftpflicftt, wie ihn ein Slntrag bei ©an*
tonö Slargau ju §. 4 nimmt, ftimmen wir »odfom*
men bei. 3fttn wirb nieftt entfproeften, wenn ber eine
nur in ber actipen Strmee, ber anbere nur in ber
Sanbweftr bient. ©ofern »on einer Saft über*
ft a u p t bte Stebe ift, an ber Stde gleicft tragen foden, bie
fonft jum Sienft ber SBaffen befäftigt finb, ift natürlich
ftt'er auf ben gad eineö großen Kriegö, ber am ©nbe
ben Sanbweftrmann faft gleich wie ben Stuöjüger in
Slnfpmd) neftmen muß, nieftt ju reflectiren, fonbern
junäcftft auf bie ganj gewöftnlicfteit gewiffen griebenö*
perftättniffe.

Kann mit biefem 3te eft ti grün bfag bie ju*
fädige ©rfaftmng in Berbinbung gebraeftt werben,
wefefte bie Sfuffidjtöbeftörbe anfüftrt, baß „©antone,
welcfte iftr ©ontingent nach anbern 3»arimen befiel«
len, ihrer Bunbeöpflicht b arum biöfter in nieftt ge«
ringerm 3»aße ©enüge getftan ftaben"?

©ine nähere Beftimmung, woftl aueft eine @r*
böftung beöjenigen lebenbigen 3nhaltö, ber bie Bun«
beöpfticftt auömacbt, baö ift, wenn wir unö nidjt
irren, eine Hauptaufgabe biefer Slrbeit ber 3»ilitär«
auffiefttöhehörbe gewefen. — Socft ftieran woden wir
unö junäcftft gar nieftt länger ftalten. Sie practifdje
SBicfttigfeit beö ©mnbfageö, baß bie legten bebeu*
tenben, leieftt bie entfefteibenben Steferoecrgänjttn*
gen bet aeti»en Slrmee auö ben Beteranen
beö fcetxei, nieftt aui beuten beflefte, bte
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Und welche mildere, freundlichere Pflicht könnte
ihnen übertragen werden, als die Pflege unserer
Verwundeten und die Sorge für die Wittwen und
Waisen der Gefallenen?

Wir wünschen daher zu §. 3 folgenden Beisatz:
„Die im Gebiet der schweizerischen Eidgenossen-

„schaft angesessenen Fremden sind vom persönlichen
„activen Militärdienste befreit, dagegen aber zu ei-
„ner jährlichen Beisteuer in den eidgenössischen Jn-
„validenfond verpflichtet."

Wer wird diese Leistung nicht mit Freude tragen

wollen?
Die Aufsichtsbehörde gibt die im ersten Entwurfgemachte

Bestimmung eines Minimums derDienstzeitauf
die Einwendungen mehrerer Cantone wieder auf, weil
sie glaubt, die bevorstehende Revision der Mannschafts-
scala oder die größere Contingentsstärke führe die
mit dem Minimum der Dienstzeit beabsichtigten guten

Folgen von selbst mit sich, nämlich, wie sich der
Bericht znm ersten Entwurf ausdrückt, „Vermeidung
des allzuschnellen Wechsels, damit nicht die
Eidgenossenschaft um die Früchte der Unterrichtskosten
käme, und vielleicht ganze Contingente dem Heere
eine allzuwenig eingeübte und überhaupt zu wenig
kernhafte Masse zuführen." — Hier scheint uns nun
aber ein großer Vortheil, den die Bestimmung wenigstens

einer nicht zu kurzen Dienstzeit fast nothwendig
mit sich führt, übersehen. Dieß ist der (den der

bloße höhere Contingentsansatz nicht gibt), daß in
den tactischen Einheiten, Bataillonen und Compagnien,
eine stufenweise Mischung der ältern mit der jüngern
Mannschaft eintritt und damit ein Zusammenwachsen,

eine gewisse gediegene Verkittung, deren Werth
für die innere Kraft und Haltung eines Corps im
Felde längst anerkannt, für Milizen aber ohne Zweifel
doppelt groß ist, weil sie ohnedem viel weniger unter
den Waffen beisammen sind als andere Truppen.—
Auf dem andern Wege, den der neue Bericht jetzt
als Auskunftsweg gefunden zu haben glaubt, bleibt
immer möglich, daß ein Canton, auch wenn er die zwei
bisherigen Contingentevereinigtstellt, seinen Truppenbeitrag

zur Bundesarmee zur Hälfte in jüngerer, zur
Hälfte in älterer Mannschaft stellen kann.—Statt hier
lockerer sollte das allgemeine Band eher noch stärker
angezogen seyn; es sollte der Grundsatz des
successiven Nachrückens der Jahresklassen in
einer Abtheilung mit der bestimmten Dienstzeit
im allgemeinen Gesetz aufgestellt werden. — Es ist
wohl nie zu vergessen, daß unsere Bundesarmee
immer nur eine mäßige und darum, da sie vorzugsweise

in einer Richtung als eine Masse wird
verwendet werden, ohne Gleichförmigkeit ihrer
Elemente das einfache Werkzeug nicht seyn wird,
dessen eis Feldherr zu dem ««gezeigten Gebrauche
bedarf.

„Dienstklassenwechsel.
(§. 4.)

Die Militärbehörde von Aargau hält dafür,

daß durchaus alle wehrhafte Mannschaft zuerst ihre
Dienste im Bundesauszuge (Bundesarmee) zu leisten
habe, und daß folglich die Bundesreserve (erste
Landwehre) aus gar keiner andern als derjenigen Mannschaft

bestehen könne, welche in der Altersfolge ans
dem Bundesauszug ausgetreten sey; — nur so findet

sie den Grundsatz der allgemeinen Waffendienst-
pflichttgkeit durchgeführt. Bisdahin indessen hat
derselbe diese Auslegung keineswegs überall gefunden;
vielmehr wurde er in dem größern Theile der
Schweiz bloß dahin in Anwendung gebracht, daß
der Wehrpflichtige in einem der drei verschiedenen
Hauptbestandtheile der Bundeskriegsmacht, „Auszug,
Reserve oder Landwehre", des Rufes des Vaterlandes

gewärtig seyn müsse. Auch ist nicht zu läugnen,
daß Cantone, welche ihr Contingent nach andern
Maximen bestellen, ihrer Bundespflicht darum bisher

in nicht geringerem Maße Genüge gethan haben.
Von dem Contingentsprinzip und überhaupt von
denjenigen Grundansichten ausgehend, welche der
Bericht vom 27. Brachmonat vorigen Jahres in
Beziehung auf den erstenTheildesEntwurfs auseinandergesetzt

hat, glaubt daher die Militäraufsichtsbehörde
diese Forderung nicht aufnehmen zu dürfen, wenn
sie gleich einverstanden ist, daß die Uebereinstimmung
der Cantonalgesetzgebungen über den fraglichen Punkt,
im Sinne einer gleichmäßigen Erfüllung der Pflichten

gegen das Vaterland von Seite aller Schweizer,

sehr zu wünschen sey."

Anmerkungen. Dem Grundsatze der
allgemeinen Dienstpflicht, wie ihn ein Antrag des Cantons

Aargau zu §. 4 nimmt, stimmen wir vollkommen

bei. Ihm wird nicht entsprochen, wenn der eine
nur in der activen Armee, der andere nur in der
Landwehr dient. Sofern von einer Last überhau

p t die Rede ist, an der Alle gleich tragen sollen, die
sonst zum Dienst der Waffen befähigt sind, ist natürlich
hier auf den Fall eines großen Kriegs, der am Ende
den Landwehrmann fast gleich wie den Auszüger in
Anspruch nehmen muß, nicht zn reflectiren, sondern
zunächst auf die ganz gewöhnlichen gewissen Friedens«
Verhältnisse.

Kann mit diesem Rechtsgrundsatz die
zufällige Erfahrung in Verbindung gebracht werden,
welche die Aufsichtsbehörde anführt, daß „Cantone,
welche ihr Contingent nach andern Marimen bestellen,

ihrer Bundespflicht darum bisher in nicht
geringerm Maße Genüge gethan haben"?

Eine nähere Bestimmung, wohl auch eine
Erhöhung desjenigen lebendigen Inhalts, der die
Bundespflicht ausmacht, das ist, wenn wir uns nicht
irren, eine Hauptaufgabe dieser Arbeit der
Militäraufsichtsbehörde gewesen. — Doch hieran wollen wir
uns zunächst gar nicht langer halten. Die practische
Wichtigkeit des Grundsatzes, daß die letzten
bedeutenden, leicht die entscheidenden Rcserveergänznn-
gen del activen Armee ans den Veteranen
des Heeres, nicht aus Leuten bestehe, die
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»om geregelten SBaffenbt'enft am wenigften wiffen.
Saö tft befonberö inö Sluge ju faffen. Saö bringt
unö aber aufö »orfge jurüd. Sarin liegt eine
innere Steigerung ber Bunbeöpfticftt fefton, wenn
wir biefe alö bie Bflicbt ber ©lieber beö Bunbeö,
bem ganjen Körper alö SÄtttel jn feiner ©rftal*
tung ju bienen, anfeften, wie wir muffen. SBen«
alfo fonft, b. h- feit ber ©rünbung beö Bunbeö
alfo fett wir grieben ftatten, »on einjelnen ©anto*
nen bte ©cftulbigfeit getftan worben ift, fo fann bieß
nieftt ftinfTcftttid) ber Seiftungen, bie baö Batertanb
in Krtegöjeiten »on feinen 3»tlitärinfiitutt'onen »er*
langen fann, gefagt werben. Saß aber über fo widj*
tige Bunfte n>ie über biefen bie SlufiTcfttöbeftörbe
bem ©orttingentöprinjip gegenüber bem ©entratitätö*
prinjtp, baö wenigftenö in ben Hauptfragen immer unb
eifern feftgeftaften »erben foltte, freiwtdig ©inräu*
mutigen macht — baö bebauem wir unb ftoffen, baß
Slargau an ber Sagfagung ben ©runbfag um fo mehr
»ertfteibigen werbe.

„Sluötritt auö ber Sanbweftre.
(§. 5 beö legtjäftrigen ©ntwurfeö.)

3»eftrere ©antone »erfangen aueft eine 3»obifi*
cation ber Sllteröbeftimmung für ben Sluötritt auö
ber Sanbweftre unb fomit für bie beenbigte 3»ilij*
bienftpfiictjttgfeit. Sureft bie mit ber Söfung ber
Hauptfrage über ben Umfang ber Bunbeöftreitfräfte
im 3ufan">,enftartge fteftenbe neue Slbfaffung beö §.
4, mittelft welcfter ber §. 5 wegfädt, trägt bk 3»i*
litäraufficfttöbeftörbe barauf an, bie bießfädige Be*
ftimmung wieber, wie biöfter, febigerbingen ben ©an*
tonalmilitärorganifationen anfteimjufteden."

Stnmerfung. Sefbfl bie Sienftjeit ber
Sanbweftre fodte im ©efeg beftimmt auögefprocften
fepn, unb fönnte bii jnm 40ften ober45ften, ja fo«

gar bii jum50ften Saftre auögebeftnt werben, wenn
ficft eine ftinlänglicfte Rahl »ou SBaffen »orftnben
würbe.

„©tnfeftreiten wegen 3»angelftaftigfeit
ber Kantonalmilitäranftalten.

(§. 7.)

Unterwalben nib bem SBalb ift ber
3»einung baß, wenn ©antone eö an genügenber Be*
reitftaltuttg iftrer ©ontingente ermangeln laffen, bie
Sagfagung ficft über bie erforberlieften 3Haßnaftmen
mit iftnen tnö ©in»erflänbniß ju fegen habe, wäbrenb
ftingegen Ruxid), Ruq, ©laruö unb Slargau
auf entfcfjiebenere SBeife auögefprocften wünfeften,
baß unb wie bie Sagfagung pon fieft auö etnfcfjra«
ten foff.—Stach bteffettiger Slnftcftt inbeffe« barf bie
eibgenöffifefte aßititärorganifation weber bem Stechte
bti Bunbeö, bie einjelnen ©lieber jur ©rfüdung be«
feftworener pflichten erforberliehen gaffeö ju notfti*
gen, babureft Slbbrucft tftun, baß fie bie oberfte Bun*
beöbeftörbe gerabe in Bejieftung auf bie erfte unb

wefentlicftfie biefer Bftichtett auf bloße Unterftattb«
tung mit bem in Stnfprucft fommenben Bnnbeögfiebe
befdjränft, noch aber auch ben jebeömattgen Umftän«
ben ober einem fünftt'gen affgemet'nen Stegufati» über
bie Bodjiebung ber Bunbeöbefdjtüffe burch Beftim*
mung ber 3wangemittef »orgreifen, welcfte bei ex*

folgenber Biiberfegficftfeit gegen bie baftert'gen ©ebote
ber Sagfagung in Stnmenbung ju bringen fepen.
Ser neubureftgefeftene ©ntwurf befeftränft fich beß*
naften aufbie bloße 3tebaftionö»erbefferung, welcfte baö
B3ort: „eö fann bie Sagfagung", mit* bemjenigen;
„eö f o 11 bie Sagfagung" »ertäufeftt."

Stnmerfung. Sie §§. 7 unb 11 beö

neuen ©ntwurfö bereefttigen unb »erpflieftten bie
Bunbeöbeftörbe bei SKattgelftaftigfeit ber ©antonat*
3»ilitäranftatten unb im gälte ber Sienftuntauglidj*
feit inö gelb gefledter Sruppen »on fid) auö un*
mittelbar bei ben ©antonen einjufeftreiten, um bem
Uebel ju ftelfen — anftatt ficft erft mit biefen über
bie 3»ittet ber Slbftülfe »erftänbi.qen ju muffen. Un*
ftreitig ein großer gortfeftritt, ber feftgeftatten baö

©entralitätöprinjip umfaffenb begrünbet.

„K an t o ttaff e flu ngö werfe.
(§• 9.)

Sie Beftimmung in Betreff ber »on fängerer Reit
her beftetjenbeit feften Bläge wirb »on ben SÄilitär«
befjörben ber Stänbe Bern unb Rüxidj baftin
mobifteirt, baß bie ©ibgenoffenfeftaft ficft mit ben

betreffenben ©antonen über bie Beitragöteiftung ju
ben Unterftaftungöfoflen ber beijubeftaltenben ©an«
tonalfortiftcationen einjuoerfteften ftabe; ©laruö
möcftte »or Stdem auö bie tegtern genannt unb einen
Koftenüherfcftlag »orgelegt wiffen; S o l o t ft ur n fann
bem Borfcftlag überhaupt nieftt beipflichten; ftingegen ift
B a f e l * S t a b 11 ft e i l im SBefentlicften mit bemfelben
ein»erftanben, unb ©enf gibt wenigftenö ju, baß
fefton befteftenbe SBerfe nieftt gefchteift werben foden,
oftne ju»or barüber mit ber Bunbeömititärbeftörbe
in ©ommunifation getreten ju fepn.— Sa bie fegt*
jährige Berftanblung ber oberften Bunbeöbehörbe
über' bie bamafö »on anberer Seite her angeregte
grage wenig ober feine Hoffnung bafür übrig läßt, ba^
bem'©runbfag ©ingang »erfeftafft werben fönnte;
ba ber SIntrag oftneftin in Bejieftung auf baö Haupt*
objeet ju fpitt fommt, unb ba enblicft naeft ben
»on ben betreffenben Stegierungen auögefprocftenen
©efinttungen unb mirflieft auch in golge folefter ort*
lieber Berftältniffe, welche baö bortige ©antonalin*
tereffe entfehieben bafür in 'Stnfprucft neftmen, »or*
auöjufeften tft, baß auf ben bebeutenbften ber noch
übrigen Bunfte bie ©antonalfeftungöwerfe niefttöbe*
ftoweniger werben beibehalten werben, wenn fdjon
fein Bunbeögefeg baju »erpfiiefttet, muß ftd) bie 3Ki*
IitarauffTchtöbeftörbe nunmeftr bewogen finben, »on
biefem SIntrag abjufleften."
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vom geregelten Waffendienst am wenigsten wissen.
Das ist besonders inS Auge zu fassen. Das bringt
uns aber aufs vorige zurück. Darin liegt eine
innere Steigerung der Bundespflicht schon, wenn
wir diese als die Pflicht der Glieder des Bundes,
dem ganzen Körper als Mittel zu seiner Erkaltung

zu dienen, ansehen, wie wir müssen. Wenn
also sonst, d. h. seit der Gründung des Bundes,
also seit wir Frieden hatten, von einzelnen Cantonen

die Schuldigkeit gethan worden ist, so kann dieß
nicht hinsichtlich der Leistungen, die das Baterland
in Kriegszeiten von seinen Militärinstitutionen
verlangen kann, gesagt werden. Daß aber über so wichtige

Punkte wie über diesen die Aufsichtsbehörde
dem Contingentsprinzip gegenüber dem Centralists-
Prinzip, das wenigstens in den Hauptfragen immer und
eisern festgehalten werden sollte, freiwillig Einräumungen

macht —das bedauern wir und hoffen, daß
Aargau an der Tagsatzung den Grundsatz um so mehr
vertheidigen werde.

„Austritt aus der Landwehre.
(§. 5 des letztjährigen Entwurfes.)

Mehrere Cantone verlangen auch eine Modification

der Altersbestimmung für den Austritt aus
der Landwehre und somit für die beendigte Miliz-
dienstpflichtigkeit. Durch die mit der Lösung der
Hauptfrage über den Umfang der Bundesstreitkräfte
im Zusammenhange stehende neue Abfassung des §.
4, mittelst welcher der §. 5 wegfällt, trägt die
Militäraufsichtsbehörde darauf an, die dießfällige
Bestimmung wieder, wie bisher, ledigerdingen den Can-
tonalmilitärorganisationen anheimzustellen."

Anmerkung. Selbst die Dienstzeit der
Landwehre sollte im Gesetz bestimmt ausgesprochen
seyn, und könnte bis zum 40sten oder45sten, ja
sogar bis zum SOsten Jahre ausgedehnt werden, wenn
sich eine hinlängliche Zahl von Waffen vorfinden
würde.

„Einschreiten wegen Mangelhaftigkeit
der Kantonalmilitäranstalten.

cs. 7.)

Unterwalden nid dem Wald ist der
Meinung daß, wenn Cantone es an genügender Be-
reithcrltung ihrer Contingente ermangeln lassen, die
Tagsatzung sich über die erforderlichen Maßnahmen
mit ihnen ins Einverständniß zu setzen habe, während
hingegen Zürich, Zug, Glarus und Aargau
auf entschiedenere Weise ausgesprochen wünschen,
daß und wie die Tagsatzung von sich aus einschreiten

soll.—Nach diesseitiger Ansicht indessen darf die
eidgenössische Militärorganisation weder dem Rechte
des Bundes, die einzelnen Glieder zur Erfüllung
beschworener Pflichten erforderliche» Falles zn nothi-
gen, dadurch Abbruch thun, daß sie die oberste Bun,
desbehörde gerade in Beziehung auf die erste und

wesentlichste dieser Pflichten auf bloße Unterhandlung

mit dem in Anspruch kommenden Bnndesgliede
beschränkt, noch aber auch den jedesmaligen Umständen

oder einem künftigen allgemeinen Regulativ über
die Vollziehung der Bundesbeschlüsse durch Bestimmung

der Zwangsmittel vorgreifen, welche bei
erfolgender Widersetzlichkeit gegen die daherigen Gebote
der Tagsatzung in Anwendung zn bringen seyen.
Der nendurchgeschene Entwurf beschränkt sich deß-
nah^'n aufdie bloße Redaktionsverbesserung, welche das
Wort: „es kann die Tagsatzung", mit demjenigen;
„es soll die Tagsatzung" vertauscht."

Anmerkung. Die HZ. 7 und 11 des

neuen Entwurfs berechtigen und verpflichten die
Bnndesbehörde bei Mangelhaftigkeit der Cantonal-
Militäranstalten und im Falle der Dienstuntauglichkeit

ins Feld gestellter Truppen von sich aus
unmittelbar bei den Cantonen einzuschreiten, um dem
Uebel zu helfen — anstatt sich erst mit diesen über
die Mittel der Abhülfe verständigen zu müssen.
Unstreitig ein großer Fortschritt, der festgehalten das
Centralitätsprinzip umfassend begründet.

„Kantonalfestungswerke.
(§. 9.)

Die Bestimmung in Betreff der von längerer Zeit
her bestehenden festen Plätze wird von den
Militärbehörden der Stände Bern und Zürich dahin
modificirt, daß die Eidgenossenschaft sich mit den

betreffenden Cantonen über die Beitragsleistung zu
den Unterhaltungskosten der beizubehaltenden Can-
tonalfortisicationen einzuverstehen habe; Glarus
möchte vor Allem aus die letztern genannt und einen

Kostenüberschlag vorgelegt wissen; Solothurn kann
dem Vorschlag überhaupt nicht beipflichten; hingegen ist
B a s el - S t a d t t h e il im Wesentlichen mit demselben
einverstanden, nnd Genf gibt wenigstens zu, daß
schon bestehende Werke nicht geschleift werden sollen,
ohne zuvor darüber mit der Bnndesmilitärbehördc
in Communikation getreten zu seyn.— Da die letzt-
jährige Verhandlung der obersten Bundesbehörde
über die damals von anderer Seite her angeregte
Frage wenig oder keine Hoffnung dafür übrig läßt, daß
dem Grundsatz Eingang verschafft werden könnte;
da der Antrag ohnehin in Beziehung auf das Hauptobject

zu spilt kommt, und da endlich nach den
von den betreffenden Regierungen ausgesprochenen
Gesinnungen und wirklich auch in Folge solcher
örtlicher Verhältnisse, welche das dortige Cantonalin-
teresse entschieden dafür in Anspruch nehmen,
vorauszusehen ist, daß auf den bedeutendsten der noch
übrigen Punkte die Cantonalfestungswerke
nichtsdestoweniger werden beibehalten werden, wenn schon
kein Bundesgesetz dazu verpflichtet, muß sich die
Militäraufsichtsbehörde nunmehr bewogen finden, von
diesem Antrag abzustehen."
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St nm er fungen. SBaö bie im neuen ©ntmuvfe

beliebte Sluöfaffitng beö 2ten Sageö im §. 10 be*

trifft, welcher fo lautet:
„Siegeftungöwerfe ber »on längerer Reit fterbe«

fteftenbenBläge fönnen nieftt einfeitig »om ©anton »er*
änbert ober bemolirt werben, fonbern ber Sagfagung
bleibt oovbebalten, auf oernommenett Bericftt
ber Bunbeömilitärbeftörbe iftre 3urtimmung ju
geben" —
— fo bünft unö ber erfte ©runb, ben bie StuffTchtö*
beftörbe für bie 3uri'ttfnabme biefeö Stntragö angibt,
nieftt ganj fticftbaltig. ©ö bleibt hei unferer ©raatö*
einridjtiing boeft wohl eine grage, oh ein ©egen«
ftanb, ber oon einer Sagfagung auö einem ©efTcfjtö*
punft fo betrachtet, nidjt oon einer anbern Sagfa*
gung auö einem anbem ©efjcfttöpunfte anberö he*

traefttet werben fann. Sa eö möcftte gerabe bie »or'
liegenbe grage hetreffenb leieftt möglidj fepn, baß
ftieruber eine »eränberte Sinfieftt ficft bilbete bei ber
politifeften Beruhigung, bie, wenn aueft feit Kuvjent,
boeft in einer ftettgett 3nuaftme begriffen, nnter ben
©tänben erfefteint. @ö ift wohl nieftt ganj ju laug*
nen, baß bie angefangene ©cftleifung gewiffer
geftungöwerfe in ber ©eftweij »on einer gewiffen Slni*
mofität fterrüftrte, unb auf hiftorifefte Brämiffcn fTcft

grünbete, beren ©enautgfeit fcftwerlid) ganj erwt'efen
werben fann; fo baß eine abermalige Beleucfttung
ber grage »ielteicftt anbere Stefultate ftat. — Ser
jweite ©runb „man fomme ju fpät", ift ferner t'n

jebem gad nur bejüglicft wahr, ©in Sagfagungöbe«
feftfuß fönnte bie ©t'nftellung fotefter ©cftleifarbei*
ten unb 3»aßnaftmen ju einer »eränberten ©rgänjung
bei nodj ©teftenben anorbnen. Unb enblicft finb alfo
noeft einige fefte Bfäge übrig. Könnte nun biefen
in golge potitifefter Beränbemngen im 3nnem ber
betreffenben ©antone nieftt früfter ober fpäter ein glei*
efteö ©cftidfal mtberfabren? unb warum fodte nun
biefer 3»öglicftfeit bureft eine eibgenöffifefte gefegtiefte
Beftimmung nieftt begegnet werben? SBir fönnen
nieftt umftin bie öortrefflicften ©rünbe, welcfte im
erften ©ntwurf für biefe Beftimmung entmicfelt
würben, ftier wörttieft anjufübren:

„Bcfanntficft gibt eö rütfroärtö »on ber ©ränje
einige Bunfte »on ber entfeftiebenften ftrategifdjen
SBicfttigfeit, auf welcfte ber etnhrecftenbe geinb fein
Hauptaugenmerf rieftten wirb, unb bie hingegen ber
eibgenöffifefte Heerführer atö bie Hauptpunkte feiner
Operationen unb um nieftt unevfegficfte Hülfömittet
Breiö ju gehen, mit adev nur mögfieften Slnftren*
guug wirb ju behaupten fueften muffen.

©ö gibt ferner »orfpringcnbe Bunfte auf ber ©ränje
felbft, je naeft bem ©ang ber Kviegöereigitiffe fo
todenb für bie ftreiteuben £>ecre benachbarter 3»äcftte,
baß fie »on ber neutralen ©cbweij nieftt forgfam genug
bewaeftt merben fönnen. Um fo unerläßlicher muß hier
bieBefeftigungöfunft ben taftifeften Bertheibigungömit«
tefn ju Hülfe fommen, wenn befonbere Seirainoevftält*
niffe bem Bertfteibigungscorpö im gad eineö Stiitfjugeö
ju gefährlid) werben fönnten, um ohne ben-Scftug

ber SBerfe bie Stufftedung wagen ju bürfen. Safter
hat bie ©tbgenoffenfeftaft in tegter Seit auf meftrem
folcben Bunften neue SBerfe anlegen laffen. Sluf
anbem ift bie Befeftt'gung fefton oon alten 3eiten
fter, unb alfo freilieft alö ©igentftum ber bamalö
noeft ju felbftftänbtger Kriegführung bereefttigten bo*

ften ©tänbe oorftanben.
Hangt eö nun oon ben betreffenben ©antonen

adem ab, biefe teßtern wieber ju jerftören unb folg*
lieft bie ©ibgenoffenfeftaft wieber in ben gaff ju fe«

gen, bie bafelbft früfter ober fpäter benötftigten
SBerfe »ou Bunbeö wegen neuerbingö auffüftren ju
laffen? ober finb nieftt barauö aueft bem Bunbe Stn«

fprüetje erwaeftfen, baß baö gegenwärtige Bunbeö«

prinjip, inbem eö baö Stecftt ber Kriegführung einjig
noch ber ©efammtfteit ber ©ibgenoffenfeftaft jugefteftt,
ftinwieber bie ©antonalftreitfräfte in ber Bunbeö«

friegömacftt oereinigt
Saß bie SBaffen beö Bunbeö baö Stecftt befigen

unb in allen bisherigen gäden ohne ©infpraefte ge«

übt ftaben, bie ©antonalfeftungen unangefragt unb

eften fo unbebingt .wie bie unmittelbaren Bunbeö*

feftimgöwerfe ju offupiren?
Ser §. 10 beö ©ntwurfeö antwortet ftterauf

um fo unhebenftiefter hejaftenb, ba man fTcft eineö

Beifpiefö erinnert, wo bai Stecftt beö Bunbeö wirflieft
in biefem ©inne anögelegt würbe, wäbrenb bie auf
baö ©egentfteil ftinweifenben neuem gäde nur ein*
jeitig beftanbelt worben fTub."

„©infeftreiten im gälte ber Sienftuntaug*
lieftfeit geseilter Sruppen.

(§. 11.)

SOteftrere ber »orliegenben ©rlaffe fprecften fTcft

bafür auö, baß wenn ©ontingente jum Bunbeö«

fteere geftellt werben, welcften auö Scftulb mangel«

ftaften Unterriifttö bie erforberlicfte Sienftfäftigfeit
abgeftt, eine fattfame ©inübung bevfetben oftne

SBeitercö auf Koften ber betreffenben ©antone ju
»cranftalten fe». 3n ber Sftat forbert bieß bte ©on«

fequenj, fowobl naeft bem in §• 7 aufgeftedten

©runbfage, alö in Bejieftung auf baö Berfaft«

ren, welcfteö für ben gad ber 3»angefftaftigfeit
beö 3»atericden ebenfadö bureft §. 11 »orge«

feftrieben wirb. Saftet ift bie auö ber btöhen*

qen eibgenöffifeften 3»ilitärorganifation in ben ©nt*
iouyf übergegangene Beftimmung, welcfte eine ©in«

»erftänbigiutg mit ben ©antonen oovbebält, offenbar

unpraftifeft. Sie oorberatftenbe Behörbe nünmt fomit
feinen Stnflanb, biefelbe in gebaefttent ©mne ju
anbem.

Slblöfungen im gelbe.
(§• 13.)

Sie Bemerfungen bret'er ber größten ©antone

»cvanlaffen, oorjügitcft in Studftcfjt auf baö Beburf«

niß ber »ou Snbuftriegcmevbcn tehenben Beootfc«
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Anmerkungen. Was die im Neuen Entwürfe

beliebte Auslassung des 2ten Satzes im §. 10
betrifft, welcher so lautet:

„Die Festungswerke der von längererZeit Herbe-
stehenden Plätze können nicht einseitig vom Canton
verändert oder demolirt werden, sondern der Tagsatzung
bleibt vorbehalten, auf vernommenen Bericht
der Bundesmilitärbehörde ihre Zustimmung zu
geben" —
— so dünkt uns der erste Grund, den die Aufsichtsbehörde

fur die Zurücknahme dieses Antrags angibt,
nicht ganz stichhaltig. Es bleibt bei unserer Sraats-
einrichtuttg doch wokl eine Frage, ob ein Gegenstand,

der von einer Tagsatzung aus einem Gesichts,
punkt so betrachtet, nicht von einer andern Tagsatzung

aus einem andern Gesichtspunkte anders
betrachtet werden kann. Ja es möchte gerade die vor-
liegende Frage betreffend leicht möglich seyn, daß
hierüber eine veränderte Ansicht sich bildete bei der
politischen Beruhigung, die, wenn auch seit Kurzem,
doch in einer stetigen Zunahme begriffen, nnter den
Ständen erscheint. Es ist wohl nicht ganz zu läug-
nen, daß die angefangene Schleifung gewisser
Festungswerke in der Schweiz von einer gewissen
Animosität herrührte, und auf historische Prämissen sich

gründete, deren Genauigkeit schwerlich ganz erwiesen
werden kann; so daß eine abermalige Beleuchtung
der Frage vielleicht andere Resultate hat. — Der
zweite Grund „man komme zu spät", ist ferner in
jedem Fall nur bezüglich wahr. Ein Tagsatzungsbeschluß

könnte die Einstellung solcher Schleifarbeiten
und Maßnahmen zu einer veränderten Ergänzung

des noch Stehenden anordnen. Und endlich sind also
noch einige feste Plätze übrig. Könnte nun diesen
in Folge politischer Veränderungen im Innern der
betreffenden Cantone nicht früher oder später ein gleiches

Schicksal widerfahren? und warum sollte nun
dieser Möglichkeit durch eine eidgenössische gesetzliche
Bestimmung nicht begegnet werden? Wir können
nicht umhin die vortrefflichen Gründe, welche im
ersten Entwurf für diese Bestimmung entwickelt
wurden, hier wörtlich anzuführen:

«Bekanntlich gibt es rückwärts von der Gränze
einige Punkte von der entschiedensten strategischen
Wichtigkeit, auf welche dcr einbrechende Feind sein
Hauptaugenmerk richten wird, und die hingegen der
eidgenössische Heerführer als die Hauptpunkte seiner
Operationen und nin nicht unersetzliche Hülfsmittel
Preis zu geben, mit aller nur möglichen Anstrengung

wird zu behaupten suchen müssen.
Es gibt ferner vorspringende Punkte auf der Gränze

selbst, je nach dem Gang der Kriegsereignisse so
lockend für die streitenden Heere benachbarter Mächte,
daß sie von der neutralen Schweiz nicht sorgsam genug
bewacht werden können. Um so unerläßlicher muß hier
die Befestigiingskunst deu taktischen VcrtKeidigungsmit-
teln zu Hülfe kommen, wenn besondere Terrainverhältnisse

dem Vertheidigungscorps im Fall eines Rückzuges
zu gefährlich werde» könnten, um ohne den Schutz

der Werke die Aufstellung wagen zu dürfen. Daher
hat die Eidgenossenschaft in letzter Zeit auf mehrern
solchen Punkten neue Werke anlegen lassen. Auf
andern ist die Befestigung schon von alten Zeiten
her, und also freilich als Eigenthum der damals
noch zu selbststciudiger Kriegführung berechtigten
hohen Stände vorhanden.

Hängt es nun von den betreffenden Cantonen
allein ad, diese letztern wieder zu zerstören und folglich

die Eidgenossenschaft wieder in den Fall zu
setzen, die daselbst früher oder später benöthigten
Werke von Bundes wegen neuerdings aufführen zu

lassen? oder sind nicht daraus auch dem Bunde
Ansprüche erwachsen, daß das gegenwärtige Bundes-
Prinzip, indem es das Recht der Kriegführung einzig
noch der Gesammtheit der Eidgenossenschaft zugesteht,
hinwieder die Cantonalstreitkräfte in der
Bundeskriegsmacht vereinigt?

Daß die Waffen des Bundes das Recht besitzen

und in allen bisherigen Fällen ohne Einsprache
geübt haben, die Cantonalfestungen uncmgefragt und

ehen so unbedingt.wie die unmittelbaren
Bundesfestungswerke zu okkupiren?

Der tz. 10 des Entwurfes antwortet hierauf
um so unbedenklicher bejahend, da man sich eines

Beispiels erinnert, wo das Recht des Bundes wirklich
in diesein Sinne ausgelegt wurde, während die auf
das Gegentheil hinweisenden neuern Fälle nur
einseitig behandelt worden sind."

„Einschreiten im Falle der Dienstuntaug¬
lichkeit gestellter Truppen.

Mehrere der vorliegenden Erlasse sprechen sich

dafür aus, daß, wenn Contingente zum Bundesheere

gestellt werden, welchen aus Schuld mangelhaften

Unterrichts die erforderliche Dienstfähigkeit

abgeht, eine sattsame Einübung derselben ohne

Weiteres auf Kosten der betreffenden Cantone zu

veranstalten sen. In der That fordert dieß die Con-

sequcnz, sowohl nach dem in §. 7 aufgestellten

Grundsatze, als in Beziehung auf das Verfahren,

welches für den Fall dcr Mangelhaftigkeit
des Materiellen ebenfalls durch §. 11

vorgeschrieben wird. Dabei ist die aus der bisherigen

eidgenössischen Militärorganisation in den

Entwurf übergegangene Bestimmung, welche eine Ein-
verständigunq niit den Cantonen vorbehält, offenbar

unpraktisch. Die vorberathcnde Behörde nimmt somit

keinen Anstand, dieselbe in gedachtem Sinne zu

ändern.

Ablösungen im Felde.
(§. 13.)

Tie Bemerkungen dreier der größten Cantone

veranlassen, vorzüglich in Rücksicht auf das Bedürfniß

dcr von Jndustriegewerbcn lebenden Bevölke-
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rung, baß ber 3eitabfcftnitt, naeft beffen Berftuß
Slhlöfungöbegeftrett für im gelbe fteftenbe Sruppen
geftellt werben fönnen, »on 4 auf 3 3»onate abge*
fürjt wirb.

Bortof reift eit.
(§. 16.)

Bern fpricftt bie Bortofreifteit für ade in ben
eibgenöffifdjen Sienft berufene 3»annfchaft an.
©runbfägfid) gebührt fie t'tjr; gegen 3»ißbraucft wer«
ben bie betreffenben Steglemente fcftügenbeBeftimmun«
gen ju treffen haben. Uebrigenö würbe (Te, wie he«

rannt, unter ber Bermittfung ber ©antonöfommtffa*
riate fdjon biöher, wenigftenö theilweife, geübt, ohne
baf^ in legrerer ^mftcijt Beforgniffc babureft begrün«
bet worben wären.

Ka ntonöfommiffariat.
(§. 17.)

Borneftmlicft auf3nricftö Slnbringen werben
bie ©antonöfommiffariate atö permanente ©an«
tonafmilitärämter bejeieftnet, weil ber Oberftfriegö«
fommiffär audj wäftrenb beö griebenöjufianbeö jur
©rfüdung feiner Obliegenheiten ber ©antonöfommif*
färe bebürfen wirb, unb weil aueft nur t'n biefem gade
jenen Beamteten möglieft gemaeftt ift, ficft auf iftre
feftwierigen Berricfttungen 'in Bewaffnungöfällen ge*
ftörig »orjubereiten. Oftneftin ftaben weitauö bie
meiften ©antone biefe ©tede bereitö ali bteibcnb ein*
gefüftrt.

Slrmeefaffe.
(§. 18.)

Ser bem §. 19 beö legtjäftrigen ©ntwurfeö an«
geftängte 3ufag in Betreff ber Bt-forgung ber Se«
pofitenfaffen »on ©eite ber ©antone ift nicht fowobl
burdj eingegangene Bemerfungen, ali bureft bie ©r«
wägung bei unumgänglichen Bebürfniffeö fteröorge«
rufen, ju welcftem bie Berftanbfung über bie neue
Stbfaffung ber §§. 44 e unb 54 beö legtjäftrigen
©ntwurfeö bie 3»ifitäraufftcfttöbehövbe gefüftrt ftat.
Stde, ober aueft nur ben größeren Sfteif ber Rah'-
Iungen auf eine ©entralfaffe ber Strmee anjuweifen,
ift unmöglich; ba, wo bie Sruppen fteften, muß im«

iner aueft bie Baarfcftaft ju Bcftrcitung beö ©olbeö,
ber Sebenömittedicferungen unb anberer laufenber
Sluögaben niebergelegt fepn. Bri»atbäitbe foden ba*
für nieftt benugt werben, ©ö bleibt atfo nur übrig»
bafj bie Staatöfaffen ber ©antone biefe ©eiber auf*
nehmen- Sabei »erfleht fTdj wohl nm fo mehr »on
felbft, baß folefteö füuftig, wie fefton biöbaftin, un«
entgelblieft gefeftefte, ba halb bie einen, balb bie
anbern ©antone ficft ber 3umutftung ju unterjie*
ften haben werben, folglich einige Sluögteicftung ber
übrigenö geringfügigen Saft »on felbft eintritt."

(Sortfefeung folgt.)

2ftt 8 j e II c n.

Stacft ttelegrapften mit Sauerftoff * SBaf*
ferftoffgaö beleucfttet. Sem Si»erpool«Simeö
jufolge maeftte Hr- ©o<*b furjlicft auf bem Säcfte
beö ©gremout*Hotetö in Siöerpoot einige intereffantc
Berfucfte, um bie Stnmenbbarfeit ber glamme beö
Sauerftoff * SBaffei-ftoffgafeö ju Sfacftttelegrapften ju
beurfunbett. Saö auf biefe SBeife erjeugte Sicht
ftanb bem Sicftte ber Seucftttftiirme in HinfTcftt auf
©lanj nicht im geringften naeft unb übertraf eö fo«

gar an SBeiße unb Hede, obfcfton eö faum ben
feeftöten Sfteil ber ©röße biefeö legtent ftätte. Ser
Selegrapft warf ein feftr feftöneö Sicftt auf ben gatt*
jen Strom, ben er beleuchtete.

(polptecftn. Sournal.)

% n 5 e t g e ti.

Statutengemäß ift ber Borftanb ber cibgenöfjT*
feften Sütilitärgefedfcftaft jufammengetreten unb hat
bereit orbentlicfte Berfammlung auf SJtontag ben
29. Sunt' b. 3- befcftloffen. Ser Berfammlungöort
ift jufolge »orjähriger Beftimmung ber ©efedfeftaft
3üricft, unb bk Berftanblungen beginnen 3»orgenö
9 Uhr in bem fpäter auf geeignete SBeife ju bejeieft*
nenbeit Socale.

Stamenö beö Borfianbeö
ber eibgenöffifeften 3»ititärgefettfcftaft:

Saö Slftiiariat.

Statutengemäß wirb ben Sit. 3»itgliebem beö,'

hernifeften Cfftjieröbereinö angejeigt, baß bie orbent«
tiefte Hauptöerfammlung beö Bereinö pro 1835 auf
Samftag ben 4. 3"" beö Bormittagö um 9 Uftr in
Bief ftattftnben werbe. — Sammlung beim Statft*
ftaufe bafelbfi beö 3»orgenö um 8 Uhr. 3»it biefer
Befanntmacftnng wirb aneft bie fterjlicfte ©iitlabung
an aüe fcftweijerifcften Offijiere anberer ßantone
»erbunben, ben Berein bemifefter Offijiere mit Sftrer
©egenwart ju beehren. 3eber btebere SBaffenbruber
wirb unö waftrftaft widfommen fepn. — Biel am
1. 3nnt 1835.—Stamenö bei Sluöfcftuffeö beö berni* I

feften Offtjieröoereinö: ber Bräftbent: ©. S. 3»üder,
Oberftlieutenant; ber Sefretär: HUDler, Sieutenant.

3n ber S. St. SBaltftarb'fcften Bueftftanblung tft
fo eben angelangt:

SBört, Karte ber ©djweij, 3te Sieferung, bk
Blätter 3»eran unb güßen enthaltenb.— Sie ganje
Karte in 20 Blättern foftet S. 40.

©taufewig binterlaffcne SBerfe über Krieg unb
Kriegführung. VII. Banb. Sie gclbjüge »on 1812,
1813 unb 1814 in Stußfanb, Seutfcblattb nub granf«
ret'cft. — Sie 7 Bbe. jufammen foflen S. 47, 7.

3üt bte 9t«baftion 5?. 9t. Sßcilt&art) Hauptmann. Sßcttag ö« 2. tR. SfBattöaröfctjen Sucftöan&fung in 25trn.
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rung, daß der Zeitabschnitt, nach dessen Verfluß
Ablösungsbegehren für im Felde stehende Truppen
gestellt werden können, von 4 auf 3 Monate abgekürzt

wird.

Portofreih e it.
(§. 16.)

Bern spricht die Portofreiheit für alle in den
eidgenössischen Dienst berufene Mannschaft an.
Grundsätzlich gebührt sie ihr z gegen Mißbrauch werden

die betreffenden Réglemente schützende Bestimmungen

zu treffen haben. Uebrigens wurde sie, wie
bekannt, unter der Vermittlung dcr Cantonskommissa-
riate schon bisher, wenigstens theilweise, geübt, ohne
daß in letzterer Hinsicht Besorgnisse dadurch begründet

worden wären.

Kantonskommissariat.
(§. 17.)

Vornehmlich ans Zürichs Andringen werden
die Cantonskommissariate als permanente Can-
tonalmilitärämtcr bezeichnet, weil der Oberstkriegs-
kommissär auch während des Friedenszustandes zur
Erfüllung seiner Obliegenheiten der Cantonskommis-
säre bedürfen wird, und weil auch nur in diesem Falle
jenen Beamteten möglich gemacht ist, sich auf ihre
schwierigen Verrichtungen in BewaffnungsfäUen
gehörig vorzubereiten. Ohnehin haben weitaus die
meisten Cantone diese Stelle bereits als bleibend
eingeführt.

Armeekasfe.
«. 18.)

Der dem §. 19 des letztjährigen Entwurfes
angehängte Zusatz in Betreff dcr Besorgung der De-
positenkassen von Seite der Cantone ist nicht sowohl
durch eingegangene Bemerkungen, als durch die
Erwägung des unumgänglichen Bedürfnisses hervorgerufen,

zu welchem die Verhandlung über die neue
Abfassung der 44 e und 54 des letztjährigen
Entwurfes die Militäraufsichtsbehörde geführt hat.
Alle, oder auch nur den größeren Theil der
Zahlungen auf eine Centralkasse der Armee anzuweisen,
ist unmöglich z da, wo die Truppen stehen, muß
immer auch die Baarschafr zu Bestreitung des Soldes,
der Lebeusmittellicferungen und anderer laufender
Ausgaben niedergelegt seyn. Privathände sollen dafür

nicht benntzt werden. Es bleibt also nur übrig,
daß die Staatskassen der Cantone diese Gelder
aufnehmen. Dabei versteht sich wohl nm so mehr von
selbst, daß solches künftig, wie schon bisdahin,
unentgeldlich geschehe, da bald die einen, bald die
andern Cantone sich der Zumuthung zu unterziehen

haben werden, folglich einige Ausgleichung der
übrigens geringfügigen Last von selbst eintritt."

(Fortsetzung folgt.)

Miszellen.
Nachttelegraphen mit Sauerstoff - Waf-
serstoffgas beleuchtet. Dem Liverpool-Times
zufolge machte Hr. Coad kürzlich auf dem Dache
des Egremont-Hotels in Liverpool einige interessante
Versuche, um die Anwendbarkeit der Flamme des
Sauerstoff-Wasserstoffgases zu Nachttelcgraphen zu
beurkunden. Das auf diese Weise erzeugte Licht
stand dem Lichte der Leuchtthürme in Hinsicht auf
Glanz nicht im geringsten nach nnd übertraf es

sogar an Weiße und Helle, obschon es kaum den
sechsten Theil der Größe dieses letztern hatte. Der
Telegraph warf ein sehr schönes Licht auf den ganzen

Strom, den er beleuchtete.
(polytechn. Journal.)

Anzeigen.
Statutengemäß ist der Vorstand der eidgenössischen

Militärgesellschaft zusammengetreten und hat
deren ordentliche Versammlung auf Montag den
39. Juni d. I. beschlossen. Der Versammlungsort
ist zufolge vorjähriger Bestimmung der Gesellschaft
Zürich, und die Verhandlungen beginnen Morgens
9 Uhr in dem später auf geeignete Weise zu bezeichnenden

Locale.
Namens des Vorstandes

der eidgenössischen Militärgesellschaft:
Das Aktnariat.

Statutengemäß wird den Tit. Mitgliedern des
bernischen Ofsiziersvereins angezeigt, daß die ordentliche

Hauptversammlung des Vereins pro 1835 auf
Samstag den 4. Juli des Vormittags nm 9 Uhr in
Biel stattfinden werde. — Sammlung beim Rathhause

daselbst des Morgens um 8 Uhr. Mit dieser
Bekanntmachung wird cmch die herzliche Einladung
an alle schweizerischen Offiziere anderer Cantone
verbunden, den Verein bernischer Offiziere mit Ihrer
Gegenwart zu beehren. Jeder biedere Waffenbruder
wird uns wahrhaft willkommen seyn. — Biel am
1. Juni 1835.—Namens des Ausschusses des berni- '

schen Offiziersvereins: der Präsident: C. L. Müller,
Oberstlieutenant; der Sekretär: Hubler, Lieutenant.

In der L. R. Walthard'schen Buchhandlung ist
so eben angelangt:

Wörl, Karte der Schweiz, 3te Lieferung, die
Blätter Meran und Füßen enthaltend.— Die ganze
Karte in 20 Blättern kostet L. 40.

Clausewitz hinterlassene Werke über Krieg und
Kriegführung. VIl. Band. Die Fcldzüge von I81S,
1813 und 1814 in Rußland, Deutschland nud Frankreich.

— Die 7 Bde. zusammen kosten L. 47, 7.

Für die Redaktion F. R. Walthard Hauptmann. Verlag der L. R. Waltharoschen Buchhandlung in Bern.
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